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A1 Grundlagen zum RGSK und Agglomerationsprogramm 

Zahlreiche Grundlagen 
vorhanden 

In der Region Oberland-Ost existieren bereits zahlreiche Grundlagen und 
Planungsvorgaben unterschiedlicher Aktualität und Verbindlichkeit sowie 
unterschiedlichen Perimeters. Einige davon wurden in den letzten 25 Jahren 
in der Region oder in Teilregionen erarbeitet, andere sind von Bund oder 
Kanton vorgegeben.  

Überblick über vorhande-
ne Grundlagen 

Im Folgenden werden die bereits bestehenden Grundlagen mit nationaler, 
kantonaler und (teil-)regionaler Bedeutung aufgeführt und die regionalen 
Grundlagen bewertet. Diese Bewertung bildet die Basis für die Erarbeitung 
des RGSK.  

 

• Nationale Grundlagen 

Grundlagen vom ARE Insbesondere das Bundesamt für Raumentwicklung ARE hat Grundlagen für 
die Verkehrs- und Siedlungsplanung erarbeitet. Neben Vorgaben für die 
Agglomerationsprogramme und den entsprechenden Prüfberichten stellt die 
Finanzierung der Programme Inhalt der Grundlagen dar. Die Weisungen 
befinden sich zurzeit in Überarbeitung. 

 • Bundesamt für Raumentwicklung ARE: Bundesbeschluss über die Finanzierungsetappe 
2011 – 2014 für das Programm Agglomerationsverkehr, Vernehmlassungsvorlage vom 19. 
Dezember 2008 

• Prüfbericht des Bundes zum AP V+S Interlaken. 

• Erläuterungsbericht des Bundes zur Prüfung der Agglomerationsprogramme. 

• Weisung über die Prüfung und Mitfinanzierung der Agglomerationsprogramme vom 12. 
Dezember 2007. 

 

• Kantonale Grundlagen 

 Neben den vom Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern 
AGR vorgegebenen Grundlagen zur Erarbeitung der RGSK bestehen 
zahlreiche kantonale Vorgaben, die in der Region Oberland-Ost berücksich-
tigt und in die die Erarbeitung des RGSK einbezogen werden müssen. 

 • Kantonale Vorgaben an das RGSK Oberland-Ost (allgemeiner Teil und spezifischer Teil mit 
Anhängen) und die darin genannten Grundlagen. 

• Handbuch RGSK (inkl. Darstellungsvorgaben zur RGSK-Karte). 

• Richtplan des Kantons Bern, insbesondere Massnahmenblatt B_09 „RGSK“. 

• Gesamtmobilitätsstrategie des Kantons Bern. 

• Strategie für Agglomerationen und regionale Zusammenarbeit (SARZ), Bericht des 
Regierungsrates vom 11. Mai 2005 an den Grossen Rat (RRB 1552).1 

                                                      
1  Sowie der Antrag des Regierungsrates vom 18.1.2006 "Änderung der Kantonsverfassung (KV ) und des 

Gemeindegesetzes (GG ) zur Umsetzung der Strategie für Agglomerationen und regionale Zusammenarbeit", 
siehe www.be/agr. 
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• Synthesebericht 2007, Auswertung und Beurteilung der Agglomerationsprogramme 
Verkehr+Siedlung Bern, Biel, Thun, Burgdorf, Langenthal, und Interlaken aus der Sicht des 
Kantons Bern, Dezember 2007. 

• Regionalisierte Bevölkerungsprojektionen für den Kanton Bern, Ausgabe 2008. Hrsg. 
Statistikkonferenz Kanton Bern, bearbeitet durch Hornung, Wirtschafts- und Sozialstudien 
und Sigmaplan. 

• Grundlagen zur kantonalen ÖV-Planung: Angebotsbeschluss, Investitionsrahmenkredit. 

• Grundlagen zur kantonalen Strasseninfrastrukturplanung: Strassenbauprogramm, 
Korridorstudien, Richtplan Velo, etc. 

• Ab ca. Januar 2010 steht ein kantonales Gesamtverkehrsmodell für Analysen und 
Evaluationen zur Verfügung. 

 

• Regionale Grundlagen 

 Seit den 1980er-Jahren wurden in der Region zahlreiche Grundlagen und 
Planungsinstrumente erarbeitet. Im Gegensatz zu anderen Regionen im 
Kanton Bern wurde so ein breites Spektrum der Regionalplanung abge-
deckt. Mit der Einführung der RGSK werden bisher eigenständige Themen-
bereiche in die RGSK integriert werden können. Dies ermöglicht gleichzeitig 
eine Neuabgrenzung der Themenbereiche (vgl. Kapitel 3) und eine 
Aktualisierung der Themen, welche im RGSK integriert werden sollen.  

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht, welche regionalen Grundlagen 
vorhanden sind:  
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Regionale Planungsgrundlagen Oberland-Ost Erscheinungsjahr

Seeverkehrsplanung Thunersee, Brienzersee 1975 / Genehmigung 1980

Regionales Entwicklungskonzept 2005 1991 / 1997

Regionaler Richtplan Oberland-Ost 1984

SFG-Richtplan Oberland-Ost 1985

Velorichtplan Bödeli 1989

Energiekonzept Oberland-Ost 1991

Beschneiungsrichtplan Oberland-Ost 1993 / 1998

Richtplan Bootsstationierung Thuner-/Brienzersee 1994

Richtplan Öffentlicher Verkehr 1995

Weidhausrichtplan Oberland-Ost 1997

Tourismusleitbild Alpenregion (Brienz-Oberhasli) 1999

Verkehrs- und Gestaltungs-richtplan Bödeli 1999

Teilregionales Erschliessungskonzept Hasliberg / Meiringen 2002

Regionales Landschaftsentwicklungs-konzept R-LEK 2004

Vernetzungsrichtplan nach ÖQV 2004

Agglomerationsprogramm Interlaken 2005

Gesamterschliessungskonzept Lauterbrunnen (Wengen / Mürren) 2005

Freizeitverkehr Alpenregion 2005

Agglomerations-Teilprogramm Verkehr + Siedlung Interlaken 2007

Entwicklungsstrategie und regionales Förderprogramm 2008-2011 2007

Sport- und Erholungskonzept SPEK 2008

Richtplan Abbau, Deponie, Transport ADT 2008

Nutzungs- und Infrastruktur-richtplan NIRP Flugplatz Interlaken 2008

Angebotskonzept Regionaler ÖV 2010-2013 2008

Ortsbuskonzept Grindelwald 2009

Teilrichtplan Energie in Erarbeitung  

Regionale Planungsgrundlagen Oberland-Ost 
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Planungsgrundlagen für das Agglomerationspro-
gramm 

  

Grundlage Inhalt, Relevanz 

Projekt crossbow, 
Mitwirkungsbericht vom 15. 
Nov. 2001, J. Dietiker 

Um crossbow möglichst breit abzustützen wurde im Jahre 2001 ein öffentliches 
Partizipationsverfahren durchgeführt (Anforderung AP GA1 Partizipation). Im 
Internet: http://www.interlaken-gemeinde.ch/crossbow/index.html 

Parkierungserhebung Bödeli 
( November 1994) 

Detaillierte Verkehrserhebung auf allen öffentlichen Parkplätzen im August 1994. 
Grundlage für Massnahmen der Parkplatzbewirtschaftung. 

Verkehrsplanung Bödeli, 
Grundkonzept und 
Handlungsstrategie, 1996 

Die Umsetzung des Verkehrsrichtplans Bödeli bedingte eine klare Strategie; welche 
in dieser Grundlage festgelegt wurde. 

Verkehrsversuch Höheweg 
(Sept. 1997) 

Der Versuch zeigt die Wirkung einer Durchfahrsperre des Höhewegs (Massnahme 
VS_3,crossbow Teilprojekt 1) 

Kantonale Verkehrszahlen 
2007 

Für die Lärmsanierung der Gemeinden führte der Kanton Verkehrserhebungen 
durch, welche Angaben über die Auslastung des Netzes ermöglichen 

Kantonaler Richtplan 
Veloverkehr, 2004 

Er zeigt den Handlungsbedarf an Kantonsstrassen bezüglich des Veloverkehrs auf. 

Tourismusdestination 
Interlaken "quo vadis", 2006 

Das Mobilitätsverhalten und die Ansprüche an die Mobilität werden im Bericht mittels 
einer Umfrage u. a. aufgezeigt.  

Altersleitbild der Gemeinden 
Därligen und Leissigen, 
2006 

Leitbild Alter, Interlaken, 
Matten, Unterseen, Bönigen, 
Ringgenberg, Wilderswil, 
Luterbrunnen, Brienz, 
Brienzwiler, Hofstetten, 
Oberried, Niederried, 
Schwanden 

Es werden Massnahmen für die Erleichterung der Mobilität im Alter vorgeschlagen. 

Kartenwerke signalisierter 
Velorouten 

Das vielfältige Angebot an signalisierten Routen zeigt die gute Einbindung des 
Fahrradverkehrs in der Agglomeration. 
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A2 Strukturdaten Oberland-Ost, Ausgabe 2010 
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A3 Teilrichtplan Geschwindigkeitsregime Interlaken 
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A4 Einwohner nach Erschliessungsgüteklassen ÖV 

 
  

Quelle:AÖV, Angaben zur Erschliessung der Gemeinden im Kanton Bern nach Erschliessungsgü-
teklassen gemäss kantonalem Richtplan (Massnahmenblatt B_10), 2009 
 
Das Angebot bezieht sich auf den Fahrplan 2008. Grundlage Hektarraster. „keine Güteklasse“ 
bedeutet nicht „keine öV-Erschliessung“: Um die minimale Erschliessungsgüteklasse F zu 
erreichen, werden 10 Kurspaare vorausgesetzt. Zum Teil haben Gemeinden eine öV-
Erschliessung, die weniger als 10 Kurspaare aufweist. 
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A8  Auswertung Verkehrszählung 2009 
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A10 Übersicht Schwachstellen Verkehrsinfrastruktur  

(OIK I, ergänzt 2010)  

Region - Oberland Ost
Bearbeitungsstand: August 2010, DWV März 2010
KS Nr. Schwachstelle Schwach-

stellentyp 1
Priorität

Nr. Gemeinde Strasse / Bezeichnung DWV Erläuterungen
221 6-1 Interlaken, 

Matten, Wilderswil
Kantonsstrasse 7500 LZ Führung des Veloverkehrs 

insbesondere im bereich Anschluss an 
N8 ungenügend

2

6/11 6-2 Interlaken Goldswilviadukt 7200 LZ Sicherheit, Alter des Viadukts erfordert 
Grossinstandsetzung Führung des 
Veloverkehrs auf Viadukt ungenügend

2

1111 6-9 Hasliberg Strassenzug 1600 Si, LV Ungenügende Fahrbahnbreiten für 
relevante Begegnungsfälle

2

1111 6-10 Hasliberg Wysstanni-Twing 1600 Si, FG Fussgänger auf Fahrbahn 1

1111 6-11 Hasliberg Schlupf; Forsthaus 1600 Si, FG Fussgänger auf Fahrbahn 1

6/11 6-12 Innertkirchen Ortsdurchfahrt, 
Hofkreuzung, Pförtner 
West

SV Sicherheit 1

11 6-12 Innertkirchen Hofbrücke, Objekt 10'043 E; LV Brücke am Ende der Lebensdauer 1

11 6-13 Gadmen, 
Innertkirchen, 
Meiringen

Strassenzug Gadmen - 
Innertkirchen - Meiringen

5800, 
1800

LV, Si Schwachstellenanalyse soll im 
Rahmen einer Korridorstudie 
durchgeführt werden

1

221 6-5 Wilderswil Ortsdurchfahrt 8300 SV, Si stark belastete Ortsdurchfahrt durch 
Wilderswil

1

221 6-6 Wilderswil Chrummeney-
Zweilütschinen

700 Si, LZ Ungenügende Fahrbahnbreite, 
fehlende Radstreifen

1

222 6-7 Wilderswil, 
Lauterbrunnen

Strassenzug 
Zweilütschinen-
Stechelberg

2800 Si, LZ Schwachstellenanalyse soll im 
Rahmen einer Korridorstudie 
durchgeführt werden

2

221 6-8 Wilderswil, 
Gündlischwand, 
Lütschental, 
Grindelwald

Strassenzug 
Zweilütschinen-
Grindelwald

4600 Si, LZ Schwachstellenanalyse soll im 
Rahmen einer Korridorstudie 
durchgeführt werden

2

221 6-4 Unterseen Aarebrücke 8000 FG Prov. FG-Steg nahe am Ende der 
Lebensdauer

1

1109 6-3 Beatenberg Bhendenkehr 1400 ÖV Sicherheit 1

2 V = Vororientierung, Z = Zwischenergebnis, F = Festsetzung

Zur Info: Lücken in der Nummerierung: keine (letzte verwendete Nr. auf Kantonsstr.: 6-13)

1 K = Kapazität, SV = Siedlungsverträglichkeit, Si = Sicherheit, ÖV = öV beeinträchtigt, LV = Langsamverkehr, 
LZ = Leichter Zweiradverkehr, FG = Fussgänger, E = Erhaltungsmassn., NE = Neuerschliessung

Abkürzungen: KRP Velo = Kantonaler Richtplan Velo; AP = Agglomerationsprogramm; SBP = Strassenbauprogramm; 
ZMB = Zweckmässigkeitsbeurteilung; GVS = Gesamtverkehrsstudie
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Region - Oberland Ost
Bearbeitungsstand: August 2010, DWV März 2010
KS Nr. Schwachstelle Schwach-

stellentyp 1
Priorität

Nr. Gemeinde Strasse / Bezeichnung DWV Erläuterungen

Schwachstellen auf Nationalstrassen, aber von kantonaler Relevanz

A8 6-N14 Interlaken Umfahrung Interlaken 9500 K starke Verkehrsbelastungen in den 
Saisons führen zu Überlastungen auf 
der Umfahrung A8

A8 6-N13 Matten 
(Lütscheren), 
Därligen

Lütscheren - Därligen 11600 LZ, Si N8 in diesem Abschnitt als 
Mischverkehrsstrasse betrieben, 
Umstellung auf Autostrasse nur 
möglich, wenn separater Radweg 
verfügbar ist 

Schwachstellen auf Gemeindestrassen, aber von kantonaler Relevanz
6-G4 Interlaken div. Gemeindestrassen K, SV starke Verkehrsbelastungen in den 

Saisons führen zu Überlastungen auf 
lokalen Strassen

6-G1 Interlaken Flaniermeile (West-Ost) 
Teilstrecken 
Bahnhofstrasse und 
Höheweg

7500 K, SV, Si;LV starke Dominanz des MIV auf diesen 
für Tourismus wichtigen 
Strassenachsen führt zu 
Beeinträchtigung der Lebens- und 
Aufenthaltsqualität, Unfallschwerpunkte 
auf Achsen und Kreuzungen;

6-G2 Interlaken, 
Unterseen, 
Matten

Bödeliweg (Nord-Süd) 7700 K, SV, Si Überlastung, Beeinträchtigung Lebens- 
und Aufenthaltsqualität durch MIV, 
Unfallschwerpunkte auf Achsen und 
Kreuzungen

6-G3 Interlaken Ortseingänge SV nicht klar erkennbare Ortseingänge in 
Agglozentrum und fehlende 
Wegweisung zu den 
Sehenswürdigkeiten �Suchverkehr; 
Alpenstrasse wird als innere 
Umfahrung benutzt

2 V = Vororientierung, Z = Zwischenergebnis, F = Festsetzung

Zur Info: Lücken in der Nummerierung: keine (letzte verwendete Nr. auf Kantonsstr.: 6-13)

1 K = Kapazität, SV = Siedlungsverträglichkeit, Si = Sicherheit, ÖV = öV beeinträchtigt, LV = Langsamverkehr, 
LZ = Leichter Zweiradverkehr, FG = Fussgänger, E = Erhaltungsmassn., NE = Neuerschliessung

Abkürzungen: KRP Velo = Kantonaler Richtplan Velo; AP = Agglomerationsprogramm; SBP = Strassenbauprogramm; 
ZMB = Zweckmässigkeitsbeurteilung; GVS = Gesamtverkehrsstudie
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A13  Workshops zum Zukunftsbild 

 

Kriterien für Einbezug in RGSK, bzw. 
Agglomerationsprogramm 

 Die Entwicklungsabsichten der Gemeinden wurden in drei Workshops 
zusammen mit Vertretern der Gemeinden erarbeitet. In den 3 Workshops 
waren jeweils 20 bis 30 Personen anwesend. 

Entwicklungsabsichten welche die folgenden Kriterien erfüllen, wurden ins 
RGSK, bzw. Agglomerationsprogramm aufgenommen: 

Kriterien • Der Bedarf (Wohnzonen) ist langfristig (2030) gegeben. 

• Das Projekt entspricht den Leitsätzen gemäss Kapitel 5. 

• Der Projektperimeter hat eine Mindestgrösse von 1.5 ha. 

• Das Projekt ist von regionaler Bedeutung. 

• Es besteht Koordinationsbedarf zwischen den Gemeinden. 

• Der Perimeter liegt mindestens in der ÖV-Güteklasse D. 

• Der Planungsstand ist noch nicht weit fortgeschritten. 

• Das Projekt ist vom Thema her RGSK- oder Agglomerationsprogrammre-
levant.  

 In den nachfolgenden Kapitel werden die aus den Workshops berücksichtig-
ten Absichten aufgeführt: 

 

Teilregion 1: Interlaken 

Beatenberg  (BB) Gemäss Mitteilung der Gemeinde sind keine regional relevanten Entwick-
lungsabsichten hängig. 

Bönigen (BÖ) 

 

Am Workshop wurde der Zonenplan mit folgenden Gebieten abgegeben und 
am Workshop erläutert/ergänzt: 

• BO-S1 ZPP 2 bei Rossacherweg 
In eine ZPP eingezontes, langfristiges Entwicklungsgebiet südlich der A8. 

• BO-S2 Baulandreserve in und neben UeO Leischen-Oberteil 

• BO-S3 Ev. langfristiges Entwicklungsgebiet östlich Zubringer Ober-
landstrasse – A8 

• BO-V1 Ortsdurchfahrt Bönigen: Verkehrslenkende Massnahmen nötig, 
zur Verhinderung von Mehrverkehr durch Entwicklungsgebiet bei Landi 
Interlaken. 

Därligen (DA) • DA-S1: ehemaliges Industriegebiet CWD (Cementwerke Därligen) als 
ESP prüfen; heute besteht ZPP 

• DA-V1: Eisenbahntunnel unter Dorf gemäss ZMB A8 und Doppelspur-
ausbau im Raum Därligen für Abkreuzung der Züge von und nach Inter-
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laken 

• DA-V2: Uferweg realisieren im Bereich Bahnhof (Dorf)– Interlaken; 
Nutzungskonflikt mit ASTRA gemäss ZMB A8 

Gsteigwiler (GW) 

 

• GS-V1 Radwanderroute Gsteigwiler-Zweilütschinen: Konflikte zw. Velo 
und Fussgängern, Signalisation notwendig 

Gündlischwand (GU) • - 

Habkern (HA) • HA-S1 neue Campingzonen vorsehen (s. Siedlungsentwicklungskonzept 
Habkern)  

• HA-S2 neue Campingzonen vorsehen (s. Siedlungsentwicklungskonzept 
Habkern)  

Interlaken (IL ) 

 

• IL-S1 Herreney, Tschingeley 
35'000 Quadratmeter, Wohnzone. Entlang der Tschingeleystrasse sollen 
in einer W2-Zone Einfamilienhäuser entstehen können, weiter gegen die 
Aare lässt die Zone dichteres und höheres Bauen zu. Erweiterung und 
Erschliessung der Zone sind mit Unterseen zu koordinieren (Erschlies-
sungsidee via neue Brücke zum Zubringer A8 West). 

• IL-S2 Uechteren 
Es handelt sich dabei um ein grösseres Entwicklungsgebiet im Osten. 
Die Uechteren liegt in der roten Gefahrenzone der nach dem Unwetter 
2005 erstellten Gefahrenkarte. Die Wasserbaumassnahmen an der 
Lütschine mit dem Überlaufkorridor in den Brienzersee müssen abgewar-
tet werden. 

Iseltwald (IS) Es sind keine regional relevanten Entwicklungsabsichten hängig. 

Leissigen (LE) 

 

• LE-V1: Optimierung Abzweigung und Engpass Krattigstrasse 

• LE-V2: Erschliessung Meielisalp neu über Därligen – Stoffelberg (ca. 
Lage gemäss Workshopplan) 

• LE-V3: Verlängerung 5-N11 westwärts, Trennung Langsam-
/Schnellverkehr 

• LE-V4: Trennung Langsam-/Schnellverkehr (gemäss ZMB A8) 

Lütschental Keine grösseren Planungen. 

Matten (MA) 

 

• MA-S1 Eychelti 
Erweiterung der UeO bei SF-Halle 1 (Gewerbezone) bis zum Rollweg, in 
NIRP-Zone abgedeckt. 

• MA-V1 Kantonsstrasse 
Diverse Problemstellen, Bereiche werden durch Matten gemeldet. Not-
wändig wäre ein Orts- und Gestaltungskonzept. 

Niederried (NI) • NI-S1: Erweiterung für Wohnen gemäss Detailplan 

• NI-S2: Erweiterung für Wohnen gemäss Detailplan 

• NI-S3: Neu Einzonung für Camping gemäss Detailplan; Konflikt zu SFG 
und reg. Landschaftsschongebiet. 

Ringgenberg (RI) 

 

• RI-S1: Erweiterung Wohnzone; aktuelle Planung durch ecoptima (B. 
Kälin), Perimeter kann dort erfahren werden. 

Saxeten (SX) 

 

• SX-V1 Betriebssicherheit der Kantonsstrasse ist langfristig zu sichern 
wegen Naturgefahren (Zeithorizont 2030) 
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• SX-V2 Notstrasse über Lybueche sicherstellen 

• SX-V3 ÖV: Gästekarte Bödeli ist für die Lütschinengemeinden zu 
erweitern. 

Unterseen (UN) 

 

• UN-S1 Ergänzung Gewerbezone Lehnzun-Eichzun (ca. 17'500 m2) 

• UN-S2 Siedlungsbegrenzungslinien und die Verkehrserschliessung sind 
im Osten mit der Erweiterung Interlakens Herreney (vgl. IL-S1) abzu-
stimmen 

• UN-V1 ÖV-Erschliessung Gebiet Seestrasse-Spital-Breite-Wellenacher 

Wilderswil (WI) 

 

• WI-S1 Bauzonenreserve im Norden 

• WI-S2 Bauzonenreserve im Nordosten 

• WI-S3 Bauzonenreserve im Südwesten 

• WI-V1 Anschluss Flugplatzareal an A8 (insbesondere bei Erweiterung 
Gewerbezone gemäss NIRP) 

• WI-V2 Umfahrung Wilderswil, Planungsarbeiten sind im Gange. 

• WI-V3 Abstellplätze insbesondere für Anhänger von LKWs und Care. 
LKWs Richtung Lütschinentäler lassen ihre Anhänger an ungeeigneten 
Plätzen stehen. --> regionales P+R auf NIRP für Verkehr nach Lütschi-
nentäler 

 

Teilregion 2: Lauterbrunnen 

Lauterbrunnen (LA) • LA-S1: ESP Kleine Scheidegg als Punktobjekt / Vororientierung ins 
RGSK aufnehmen. Mögliches Entwicklungsgebiet für Ressort / touristi-
sche Infrastruktur. 

• LA-V1: Ausbau Parkhaus Schildhornbahn (bisher nur Parkplatz).  

• LA-V2: Optimierung Kantonsstrasse im Zentrum, Ausbau oder Umfah-
rung (Korridorstudie). 

• LA-V3: Forststrasse Bärengraben bis Krummeney (Gemeindegebiet von 
Wilderswil) als Verbindung von regionaler Bedeutung. Lediglich Sicher-
stellung, dass die Strecke bei einer Schliessung der Kantonsstrasse 
genutzt werden kann (ist dann einziger Zufahrtsweg, so geschehen beim 
Hochwasser 2005). Koordination mit Wilderswil.. 

• LA-V4: Optimierung Umsteige- / und Umladeknoten Bahnhof Lauterbrun-
nen. 

 

Teilregion 3: Grindelwald 

Grindelwald (GW) • GW-S1: Gebiet Hellbach. Heute: Zone für Umgebungsschutz. Geplant: 
Aufteilung in Zonen für einheimisches Bauen und ZÖN (Freizeit + Sport). 
Grösse: 1.5 - 2 ha. 

• GW-S2: Ressort kleine Scheidegg 

• GW-V1: Grosse Scheidegg als Verbindungsachse regionaler Bedeutung. 
Status soll bleiben wie bisher. Kein Mehrverkehr erwünscht, nur Alpwirt-
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schaft und der bestehende ÖV. Sicherstellung, dass die Strecke bei einer 
Schliessung der Kantonsstrasse genutzt werden kann (ist dann einziger 
Zufahrtsweg). Koordination mit Meiringen und Privatstrassenbesitzern. 

• GW-V2: Kantonsstrasse Grindelwald – Zweilütschinen. Ausbau auf 
durchgehend gleichen Ausbaustandard, wo nötig mit Trottoir. Brücke 
hochwassersicher machen (erhöhen). 

• GW-V3: Schlittelweg Grosse Scheidegg – Schwarzalp. Verläuft durch ein 
Jagdbanngebiet, daher ist jährlich eine neue Bewilligung nötig. Praxis 
vereinfachen. 

 

Teilregion 4: Brienz 

Brienz (BR) 

 

• BR-S1: Einzonung Bächlischwendi als Abbau- Aufbereitungs und 
Entsorgungszone. Liegt in regionalem Landschaftsschongebiet, grenzt 
an WNI-Gebiete 

• BR-S2: Einzonung Zwischetwägen 

• BR-S3: Einzonung Stägmatte, Konflikt mit BR-V3 

• BR-S4: Mögliche Einzonung arbeiten 

• BR-S5: Mögliche Einzonung arbeiten. Grenzt an regionales Landschafts-
schutzgebiet 

• BR-S6: Einzonung Baulandreserve wohnen 

• BR-S7: Parkareal Giessbach. Überbauungsordnung mit Hotelzone oder 
ähnlich. Masterplanung. Kontakt: Hr. Trachsel Ecoptima.  
Liegt in BLN-Gebiet, Uferschutzplanung, regionalem Landschaftsschutz-
gebiet, kantonalem Naturschutzgebiet!! 

• BR-V1: Ausbau / Unterhalt Axalpstrasse 

• BR-V2: ÖV-Erschliessung von BR-S3, BR-S4 und BR-S5 

• BR-V3: Möglicher Standort Autobahnraststätte, Konflikt mit BR-S6 

• BR-V4: Möglicher Standort Autobahnraststätte (Gemeinde Meiringen) 

Brienzwiler (BW) 

 

• BW-S1: Stadel – Brunnen. Einzonung dreier ganzen Parzellen für neues 
Wohngebiet. Siehe abgegebener Plan. 

Hofstetten (HS) 

 

• HS-S1: Siedlungsgebiet Schried. Liegt im Landschaftsschutzgebiet. 

• HS-V1: Evtl. Parkplatzsituation Freilichtmuseum Ballenberg West als 
Konflikt aufnehmen. Manchmal stehen parkierte Autos bis ins Dorf. 

Oberried (OR) 

 

• OR-S1: Geplantes Ressort Oberried-Brienzersee auf dem Amberg-Areal 
mit 150 Wohnungen, Hallenbad, Lädeli, etc. Heute: Gewerbezone-Moos. 

• OR-V1: ÖV-Erschliessung Ressort. Neue Schiffstation, Abklären ob 
Erschliessung mit Bahn oder Bus. Bahn: Bahn würde halten aber Kosten 
für den Haltestellenbau will weder Bahn noch Ressort übernehmen. Bus: 
Koordination mit Gemeinde Niederried. Das Ressort hat die Idee eines 
Shuttelbus vom Ressort nach Grindelwald. 
Liegt im Perimeter Uferschutzplanung. 

Schwanden (SW) • SW-S1: "Baulandreserve" Lauenen. Liegt in regionalem Landschafts-
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 schutzgebiet und widerspricht der Siedlungsbegrenzungslinie im Wald. 

• SW-S2: Siedlung Glyssen: Einzonung 

• SW-S3: Grebli / Glyssenmätteli. Allenfalls Einzonung 

 

Teilregion 5: Meiringen 

Hasliberg (HA) 

 

4 Entwicklungspunkte gemäss den abgegebenen Plänen: 

• HA-S1 Tourismuszone Bidmi, Sektor D 

• HA-S2 Hotelzone Ethüs in Hasliberg Reuti 

• HA-S3 Gebiet Twing-Wasserwendi. Möglichen Entwicklungsschwerpunkt 
westwärts vom Badesse (657.660/177.560) Richtung Wysstanne und 
Biitiflüö. Vorgesehen sind dort gegen die Strasse südlich vom Badesee; 
Hotelanlagen und gegen Westen einen Golfplatz oder andere Sommer-
aktivitäten. 
HA-V1 Verbindung Skigebiete mit Melchsee-Frutt 

• HA-V2 Sesselbahnprojekt "Melchen"/ Hasliberg Käserstatt 

• HA-V3 Ausweich für Kantonsstrasse über Sandhubel-Goldern (Verbin-
dung zu ergänzen, regionale Bedeutung) 

Meiringen (ME) 

 

• ME-S1 ZPP Rudenz West 
Erschliessung entlang MIB 

• ME-S2 ZPP Rudenz Ost 

• ME-S3 Gewerbe- und Industrieflächen 
Anordnung / Bedarf soll mit Schattenhalb koordiniert werden. 

• ME-V1 Alpbach Ost 
Erschliessung ist mit Schattenhalb zu koordinieren 

• ME-V2 Strasse Grosse Scheidegg 

Schattenhalb (SA) 

 

4 Entwicklungsgebiete gemäss den abgegebenen Plänen: 

• SA-S1 Wohnzone Bännenberg 

• SA-S2 Gewerbezone Obri Allmend 
Konflikte Gasleitung und Naturgefahren, Gewerbezone soll mit Bedarf 
Meiringen koordiniert werden 

• SA-S3 Erweiterung Klinikzone 

• SA-V1 Umfahrung Willigen 
Untertunnelung des Kirchet (vgl. auch Richtplan 1984), Zusammenhang 
Veloverbindung und Transportroute KWO beachten 

• SA-V2- Grosse Scheidegg als regionale Verbindungsachse 

 

Teilregion 6: Innertkirchen 

Innertkirchen (IN) • IN-S1 Gewerbe- und Industriebauland angrenzend an ZöN der KWO 

Gadmen (GA) und 
Guttannen (GU ) 

- 
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A15 Neue Regionalpolitik NRP: Entwicklungsstrategie 2011 

Es folgt ein Auszug aus dem regionalen Förderprogramm Oberland-Ost 2012-2015. 
 



RGSK Oberland-Ost. Anhang. Neue Regionalpolitik NRP: Entwicklungsstrategie 2011 

 

 54  

Entwicklungsgrundsätze 

1. Siedlung, Raum und Umwelt 

1.1. Siedlungsstruktur 

Ausgangslage 

Die Region Oberland-Ost ist durch eine vielfältige Siedlungsstruktur gekennzeichnet. Nebst der 
städtisch geprägten Agglomeration Interlaken bestehen zahlreiche Dörfer mit z.T. erhaltens- und 
schützenswerten Ortsbildern sowie eine grosse Zahl von Streusiedlungsgebieten mit landschaftsprä-
genden Einzelbauten. Diese abwechslungsreiche Siedlungsstruktur ist ein bedeutendes touristisches 
Potenzial; es konnte in den letzten Jahren weitgehend erhalten werden. Die steigende Bevölkerungs-
zahl, der zunehmende Flächenbedarf pro Kopf und die steigende Nachfrage nach Zweitwohnungen 
führten in den letzten Jahrzehnten allerdings zu einer fortschreitenden Überbauung von bisher 
unbebautem Land. Andererseits führt der Strukturwandel in der Landwirtschaft in Streusiedlungsge-
bieten zu einer zunehmenden Zahl nicht mehr benützter Gebäude, die längerfristig vom Zerfall 
bedroht sind. 

Versorgungsschwerpunkt für die gesamte Region ist die Agglomeration Interlaken. Im Richtplan des 
Kantons Bern werden Interlaken und Meiringen als regionale Zentren von kantonaler Bedeutung 
(Zentren 3. Stufe) bezeichnet. Teilregionale Versorgungsschwerpunkte - Zentren 4. Stufe – sind 
Brienz, Grindelwald und Lauterbrunnen. 

Sämtliche Gemeinden der Region verfügen über rechtskräftige Ortsplanungen. 

 

Entwicklungsgrundsätze 

111 Siedlungs- und Zentralitätsstruktur  
Region und Gemeinden sind bestrebt, die Siedlungs- und Zentralitätsstruktur im Oberland-Ost 
zu erhalten und zu festigen. 

Kommentar: Die Agglomeration Interlaken soll sich als Regionszentrum bezüglich Bevölkerung, Arbeitsplätzen und 
Versorgung weiter entwickeln. Meiringen, Brienz, Grindelwald und Lauterbrunnen sollen als teilregionale Zentren erhalten 
und gestärkt werden. 

Quellenverweis: 
� Richtplan Kanton Bern 2001, S. 17 ff. 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK 2012-2015, S. 55 
 

112 Ortsbilder  
Gemeinden und Investoren achten bei der Realisierung von Um- und Neubauten auf die 
Erhaltung wertvoller Ortsbilder und Einzelobjekte. 

Kommentar: Gemeinden erlassen im Rahmen ihrer Ortsplanungen entsprechende Vorschriften, z.B. im Rahmen von 
Überbauungsordnungen. Dabei soll den Aspekten der Wirtschaftlichkeit aus Sicht der Grundeigentümer Rechnung getragen 
werden. 
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113 Bauzonen  
Bei Ortsplanungsrevisionen legen die Gemeinden die Grösse ihrer Baugebiete entsprechend 
dem Bedarf der kommenden 15 Jahre – im Rahmen der Vorgaben von Bund und Kanton – fest 
und schaffen die Rahmenbedingungen für eine hohe Wohnqualität. Sie berücksichtigen dabei 
das Regionale Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK. 

Kommentar: Dieser Entwicklungsgrundsatz stützt sich auf Art. 15 des Bundesgesetzes über die Raumplanung. Es darf nur 
Bauland neu eingezont werden, das tatsächlich verfügbar und zur Bebauung vorgesehen ist. 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 40. 
� Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979, Art. 15. 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK 2012-2015, S. 58ff 
 

114 Siedlungsentwicklung 
Region und Gemeinden fördern die Siedlungsentwicklung nach innen und die Aufwertung und 
Verdichtung von zentralen Siedlungsgebieten; sie stimmen die Planung neuer Siedlungsgebie-
te insbesondere mit der ÖV-Erschliessung ab und koordinieren wo sinnvoll und nötig die 
kommunalen Nutzungsplanungen. 

Kommentar: Die Koordination kommunaler Nutzungsplanungen kann bedeuten, dass in einzelnen Gemeinden Nutzungs- 
oder Siedlungsschwerpunkte gebildet werden. Damit verbundene Nutzen und Lasten einzelner Gemeinden sollen 
ausgeglichen werden. Attraktive Zentren mit einer gegenüber heute geringeren Lärm- und Luftbelastung fördern zusammen 
mit zentralen Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten gute Wohn- und Arbeitsstandorte mit entsprechend geringeren Verkehrs-
wegen. 

Quellenverweis: 
� Agglomerationsprogramm Interlaken und Umgebung, S. 20 ff. 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK 2012-2015, S. 56ff 
 

115 Siedlungsränder  
Region und Gemeinden unterstützen verbindliche Abgrenzung des Siedlungsgebietes zur 
landwirtschaftlichen Nutzung und zum touristisch genutzten Naturraum. 

Kommentar: Die im Regionalen Richtplan 1984 eingeleiteten Abgrenzungen sollen konsequent fortgesetzt werden. Neben 
einer zweckmässigen innerregionalen Siedlungsstruktur wird dabei auch die landschaftliche Qualität und damit die 
touristische Attraktivität erhalten. 

Quellenverweis: 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK 2012-2015, S. 56ff 
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1.2. Landschaft und Flora/Fauna 

Ausgangslage 

Die Region Oberland-Ost verfügt über vielfältige Landschaftsformen, die auch Grundlage für den 
grossen Artenreichtum in Flora und Fauna sind. Neben Siedlungsgebieten und wertvollen Kulturland-
schaften mit prägenden Bauten finden sich ausgedehnte, von Menschenhand weitgehend unberührte 
(Gebirgs-)Gegenden sowie geschützte Moore, Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler 
Bedeutung. Mit der Auszeichnung zum UNESCO Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch SAJA 
sind Region und Gemeinden verpflichtet, die Werte dieses einzigartigen Gebietes zu erhalten. 
Gefährdet wird die nachhaltige Landschaftsentwicklung unter anderem durch die fortschreitende 
Zersiedelung (vor allem im Talgrund) und durch vermehrte Eingriffe in bislang ungestörte Landschafts-
räume. Eine besondere Herausforderung - insbesondere auch aus touristischer Sicht - stellt für die 
gesamte Region die zunehmende Verwaldung von nicht mehr genutzten Landwirtschaftsflächen dar.  

Entwicklungsgrundsätze 

121 Landschaftliche Vielfalt und Landschaftspflege  
Region und Gemeinden setzen sich für die Vielfalt der Landschaft ein und für deren differen-
zierte Entwicklung nach dem Grundsatz Erhalten, Pflegen, Neugestalten. 

Kommentar: Die Erhaltung der vielfältigen Landschaft erfordert nicht deren absoluten Schutz bzw. neue Schutzgebiete, 
sondern je nach Landschaftsform geeignete Massnahmen bezüglich Schutz, Pflege sowie Bewirtschaftung und gezielter 
Landschaftsentwicklung. Der Bau und Unterhalt der für diese Aufgaben erforderlichen Infrastruktur sowie der Einsatz 
geeigneter Geräte muss möglich sein. 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 34. 
� Landschaftsentwicklungskonzept Region Oberland-Ost Kap. 3, S. 2. 
� Richtplan Kanton Bern  2002, S. 34. 
� Managementplan für das UNESCO Welterbe JAB, Naters/Interlaken 2005. 
 

122 Pflege der Alpweiden  
Region und Gemeinden unterstützen Bestrebungen zur nachhaltigen Nutzung und Pflege der 
Alpweiden bzw. gegen die Verwaldung oder Verunkrautung von ökologisch wertvollen Flächen 
und zur Sicherung der touristischen Attraktivität der Alplandschaft. 

Kommentar: Die Region Oberland-Ost wird von den Touristen unter anderem aufgrund des Nebeneinanders von Wäldern 
und bewirtschafteten Alpweiden (Aussichtspunkte) als attraktiv empfunden. Der Rückgang der Landwirtschaft im Berggebiet 
führt zu einer ungenügenden Landschaftspflege und gefährdet die touristische Wertschöpfung. 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 34 
� Landschaftsentwicklungskonzept Region Oberland-Ost 2004, Kap. 3, S. 5. 

123 Zusammenhängende Gebiete / Vernetzung  
Region und Gemeinden sichern den Bestand an grossräumigen, zusammenhängenden 
Landschaftsbildern und Kulturlandschaften und fördern solche durch die Vernetzung von 
ökologisch wertvollen Lebensräumen. 

Kommentar: Die konsequente Umsetzung des Regionalen Landschaftsentwicklungskonzeptes (R-LEK 2004) auf Gemeinde-
stufe leistet einen massgeblichen Beitrag zum Landschaftsschutz und zur Vernetzung der Lebensräume. Mit dem UNESCO 
Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch sind die Region und ihre Gemeinden beteiligt am Schutz des grössten 
zusammenhängenden Gletschermassivs Eurasiens. 
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Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 34. 
� Landschaftsentwicklungskonzept Region Oberland-Ost 2004, Kap. 3, S. 2. 
� Richtplan Kanton  Bern 2002, S. 34. 
� Managementplan für das UNESCO Welterbe JAB, Naters/Interlaken 2005. 

 

124 Natur- und Landschaftsschutz  
Region und Gemeinden erhalten und fördern wertvolle Landschaftsformen und Naturobjekte 
und richten ihr Augenmerk speziell auf den Schutz von geschützten bzw. seltenen oder 
gefährdeten Lebensräumen, Pflanzen- und Tierarten unter anderem durch das Vermindern von 
Beeinträchtigungen und Belastungen. 

Kommentar: Grosse Bedeutung neben der Umsetzung von Bundes- und Kantonsrecht hat die generelle Überprüfung 
laufender Gemeindegeschäfte hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Umwelt und die Landschaft. 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 34. 
� Richtplan Kanton Bern 2002, S. 34. 
� Managementplan für das UNESCO Welterbe JAB, Naters/Interlaken 2005. 

 

125 Landschaftsprägende Einzelbauten  
Region, Gemeinden und Private sind bestrebt, landschaftsprägende Einzelbauten ausserhalb 
der Bauzone zu erhalten. 

Kommentar: Landschaftsprägende Einzelbauten ausserhalb der Bauzone sind ein wichtiger Teil der Kulturlandschaft. Mit 
dem Richtplan Weidhäuser der Region Oberland-Ost bestehen Grundlagen für die Nutzungsänderung von landschaftsprä-
genden Bauten ausserhalb der Bauzone, welche von den Gemeinden bei Bedarf im Rahmen ihrer Nutzungsplanung in 
Rechtskraft überführt werden können. 

Quellenverweis: 
� Richtplan Weidhäuser (Teilplan pro Gemeinde), S. 2 f. 
� Richtplan Kanton Bern, Koordinationsblatt D_01. 
 

126 Vorranggebiete Landschaft/Landwirtschaft  
Region und Gemeinden unterstützen die Sicherung der attraktiven und vielfältigen Landschaft 
durch das Festsetzen von Vorranggebieten Landschaft/Landwirtschaft. 

Kommentar: Die im Richtplan 1984 festgelegten Gebiete sollen dabei übernommen und, wo notwendig, erweitert werden. 

Quellenverweis: 
� Regionaler Richtplan 1984 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK 2012-2015, S. 57 

 

127 Ökologische Kleinstrukturen  
Region und Gemeinden unterstützen die Anstrengungen zur Erhaltung und Schaffung von 
Kleinstrukturen. 

Kommentar: Insbesondere in siedlungsnahen Gebieten ist diesen Strukturen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Auch 
im Siedlungsgebiet sollen ökologisch wertvolle Flächen bestehen. 

Quellenverweis: 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK 2012-2015, S. 57 



RGSK Oberland-Ost. Anhang. Neue Regionalpolitik NRP: Entwicklungsstrategie 2011 

 

 58  

1.3. Gewässer und Naturgefahren  

Ausgangslage 

In der Region Oberland-Ost gibt es eine Vielzahl von Gletschern, (Stau-)Seen, Flüssen und Bächen 
von erheblicher touristischer Bedeutung. Die Region verzeichnet lagebedingt hohe Niederschlags-
mengen. Als Teil des „Wasserschlosses Alpen“ verfügt die Region über grosse Wasservorräte und 
über ein entsprechendes Energiegewinnungspotenzial. Die Kehrseite des Wasserreichtums sind die 
damit verbundenen Naturgefahren (Hochwasser, Lawinen und Murgänge, Steinschlag etc.). Hand-
lungsbedarf besteht ebenfalls bei der Gewässerregulierung (minimale Restwassermengen) und der 
Fliessgewässerführung (minimale Uferbreite) sowie im Bereich des See- und Flussuferschutzes. 

Entwicklungsgrundsätze 

131 Schutz vor Naturgefahren  
Die Gemeinden schützen ihre Bevölkerung und ihre Infrastruktur vor drohenden Naturgefahren 
(insbesondere vor Hochwasser, Lawinen etc.), sie erstellen bzw. aktualisieren ihre Gefahren-
karten und ergreifen entsprechende Massnahmen. 

Kommentar: Überarbeitung der Gefahrenkarten gemäss Anweisungen des Kantons. Wo bauliche Massnahmen zum Schutz 
notwendig sind, werden diese soweit als möglich dem Orts- und Landschaftsbild angepasst. 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 43. 
 

132 Naturnahe Gewässer  
Region und Gemeinden erhalten bestehende naturnahe Gewässer und schaffen mit einem 
naturnahen Wasserbau (Renaturierung) und entsprechenden Festlegungen in den Ortsplanun-
gen den für die Aufwertung der Gewässer notwendigen Raum. 

Kommentar: Die Aufwertung der Gewässer ist unter anderem mit den Anliegen des Hochwasserschutzes in Übereinstim-
mung zu bringen. Der Bundesrat hat per 1.1.2011 das revidierte Gewässerschutzgesetz in Kraft gesetzt.  

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 43. 
� Landschaftsentwicklungskonzept Region Oberland-Ost 2004, Kap. 3, S. 6. 
� Richtplan Kanton Bern 2002, Massnahme E05 und S. 34. 
� Medienmitteilung UVEK vom 24.9.2010 über Inkrafttreten des revidierten Gewässerschutzgesetzes 
 

133 Gewässer- und Uferschutz  
Region und Gemeinden betreiben einen aktiven Gewässerschutz unter anderem durch die 
Minimierung der Schadstoffeinträge, sie fördern den öffentlichen Zugang zu den Gewässern 
und sorgen für eine konsequente Umsetzung der bestehenden Gesetzes- und Planungsgrund-
lagen zum See- und Flussuferschutz. 
Kommentar: Der Gewässerschutz befindet sich in der Region insgesamt auf einem hohen Niveau. Im Bereich des See- und 
Flussuferschutzes sind jedoch noch Vollzugsmängel festzustellen. 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 43. 
� See- und Flussuferrichtplan 1985. 
 
 
 
 
 
 



RGSK Oberland-Ost. Anhang. Neue Regionalpolitik NRP: Entwicklungsstrategie 2011 

 

 59  

134 Gewässerregulierung  
Region und Gemeinden unterstützen die Bestrebungen zur Sicherung genügender Restwas-
sermengen (für Fischgängigkeit und Wasser-/Ufervegetation) und zur Gewährleistung einer 
ökologisch verträglichen Wassernutzung unter anderem im Zusammenhang mit Bewässerun-
gen und Beschneiungen. 
Kommentar: Bei der Gewässerregulierung ist den Interessen von Natur, Energiewirtschaft und Tourismus Rechnung zu 
tragen. 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 43. 
� Wassernutzungsgesetz des Kantons Bern vom 23. November 1997. 

1.4. Luft und Lärm  

Ausgangslage 

Die Region Oberland-Ost verfügt im Landesvergleich über eine hohe Luftqualität und über viele 
lärmfreie bzw. wenig lärmbelastete Gebiete. Das zeitweilige Auftreten von übermässigen Konzentrati-
onen an Luftschadstoffen (insbesondere Ozon) ist grösstenteils von aussen bedingt und wird nicht 
unmittelbar durch Schadstoffquellen in der Region verursacht. Gefordert sind Region und Gemeinden 
in Bezug auf die Schadstoff- und Lärmemissionen des motorisierten Individualverkehrs. Ein Problem 
stellen für Teile von Bevölkerung und Gästen die Lärmimmissionen durch den militärischen und zivilen 
Flugverkehr sowie durch die verschiedenen Militärschiessplätze dar. Die Herausforderung für die 
Region Oberland-Ost ist es, einen Umgang mit dieser Situation zu finden, der auch die wirtschaftliche 
Entwicklung weiterhin ermöglicht. Vermehrte Aufmerksamkeit ist künftig auch schädlichen Lichtemis-
sionen zu schenken. 

Entwicklungsgrundsätze 

141 Schadstoffemissionen  
Region und Gemeinden unternehmen alles in ihrer Macht stehende zur Erhaltung einer 
sauberen Luft, zur Verminderung lokaler Schadstoffemissionen und zur Eindämmung uner-
wünschter Lichtquellen. 

Kommentar: Die wesentlichen Instrumente für Regionen/Gemeinden zur Luftreinhaltung sind neben der Kontrolle der 
Grenzwerteinhaltung ein leistungsfähiges und möglichst flächendeckendes ÖV-Angebot sowie gezielte Anreize und 
Vorschriften zum Energiesparen und ökologischen Bauen (Energieberatung, Förderung von Fernwärme und alternativen 
Energien). 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 57. 
� Luftreinhalte-Verordnung (LRV) vom 16. Dezember 1985. 
� BUWAL (Hrsg.), Empfehlungen zur Vemeidung von Lichtemissionen, 2005 

142 Verkehrslärm  
Region und Gemeinden schützen die Bevölkerung vor übermässigen Lärmimmissionen des 
Strassen-, Bahn- und Luftverkehrs, unter anderem durch eine konsequente Umsetzung der 
Lärmschutzvorschriften. 

Kommentar: Übermässige Lärmimmissionen können verhindert werden durch eine geeignete Ortsplanung  bzw. einge-
dämmt werden unter anderem durch Geschwindigkeitsbeschränkungen / Verkehrsberuhigungen, Umfahrungen, Lärm-
schutzwände und entsprechende Flugregimes. 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 51. 
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143 Lärmfreie Lebensräume  
Region und Gemeinden schützen bislang ungestörte bzw. nur schwach beeinträchtigte 
Lebensräume vor neuen Lärmimmissionen. 

Kommentar: Gemäss R-LEK sollen besonders wertvolle Lebensräume vor direkten und indirekten Einflüssen geschützt und 
störungsarme Gebiete erhalten werden. Lärmquellen für ungestörte Lebensräume stellen insbesondere neue Infrastrukturen 
(Strassen, Bahnen etc.) sowie Flächenflugzeug-, Kleinflugzeug- und Helikopterflüge, Snow-Mobile-Fahrten und gewisse 
Trendsportarten dar. Dem Lärm gleichzustellen sind ebenfalls neue Lichtimmissionen. 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 51. 
� Landschaftsentwicklungskonzept Region Oberland-Ost 2004, Kap. 3, S. 9. 

144 Flug- und Schiesslärm  
Region und Gemeinden setzen sich ein für eine möglichst geringe Lärmbelastung durch 
Schiessplätze sowie ein vernünftiges Nebeneinander von Bevölkerung, Tourismus und 
Militärflugbetrieb. 

Kommentar: Im Zentrum der aktuellen Auseinandersetzung um übermässigen Fluglärm steht der Militärflugplatz Meiringen 
(Eidgenössische Volksinitiative „Gegen Kampfjetlärm in Tourismusgebieten“ 2008 gesamtschweizerisch abgelehnt, in 
betroffenen Gemeinden Oberland-Ost teilweise angenommen) sowie die Gemeindeinitiative von Brienzwiler (2010). 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 51. 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept 2012-2015, Massnahme L7 
 

145 Ausserordentliche Lärmbelastungen 
Die Gemeinden sorgen bei Grossveranstaltungen, Festivals, Konzerten, Volksfesten etc. dafür, 
dass Bevölkerung und Gäste durch geeignete Massnahmen insbesondere vor unzumutbaren 
Lärmbelastungen geschützt werden. Dabei sind die Interessen von Kultur, Sport und Touris-
mus namentlich in touristischen Ortszentren in Betracht zu ziehen. 

Kommentar: Kultur-, Sport- und andere Eventveranstalter scheitern mit ihren Vorhaben immer wieder an Lärm- und anderen 
Auflagen. Insbesondere in touristischen Dorfzentren müsste vermehrt eine echte Interessenabwägung stattfinden. 

1.5. UNESCO Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch SAJA  

Ausgangslage 

Das Gebiet rund um die Jungfrau, den Grossen Aletschgletscher und das Bietschhorn wurde 2001 
vom UNESCO-Welterbekomitee zum ersten Naturerbe der Alpen erklärt. Die von den Gemeinden, 
vom Bundesrat und den Kantonen Wallis und Bern beantragte Auszeichnung bei der UNESCO 
erfolgte, weil die grandiose Gebirgslandschaft die verlangten Kriterien des Welterbekomitees in 
besonderer Weise erfüllte: Vielfalt, Schönheit, Einzigartigkeit.  
 
Die hohe Bedeutung der Zusammenhänge zwischen Natur- und Kulturlandschaft haben die beteiligten 
Gemeinden bereits in der Phase der Kandidatur zum Welterbe erkannt. Mit der Unterzeichnung der 
Charta vom Konkordiaplatz durch die Gemeinden und mit dem Managementplan wurde eine 
wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologisch nachhaltige Entwicklung für die ganze Welterbe-
Region als verbindlich erklärt und somit der Einklang zwischen Schutz des Perimeters und der 
nachhaltigen Nutzung des Gemeindegebietes gefordert und gefördert. 
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Entwicklungsgrundsätze  

151 Umsetzung des Managementplans 
Regionen und Gemeinden sind zusammen mit Bund und Kantonen bestrebt, dass der Betrieb 
des Managementzentrums sowie das Gebietsmanagement über genügend finanzielle Mittel 
verfügen, um die Umsetzung des durch die UNESCO geforderten Managementplans zu 
garantieren. 

Kommentar: Gemäss der Welterbe-Konvention der UNESCO ist zur langfristigen Sicherung der Welterbe-Stätten eine 
Trägerschaft zu gründen und die Finanzierung des Betriebes des Managementzentrums und der Umsetzungsprojekte 
sicherzustellen. Dies stellt eine Daueraufgabe dar, durch welche die im Managementplan formulierten Ziele erreicht werden 
sollen. Die Geschäftsstelle der SAJA hat Sitz in Naters. 

Quellenverweis: 
� Managementplan für das UNESCO Welterbe JAB, Naters/Interlaken 2005: Kap. 3,5 und 6 
� UNESCO Welterbe-Konvention 

 

152 Controlling und Monitoring  
Regionen und Gemeinden unterstützen die Trägerschaft des UNESCO Welterbes, das Welterbe 
gemäss Charta vom Konkordiaplatz zu fördern und zu entwickeln und das von der UNESCO 
geforderte Controlling und Monitoring durchzuführen.  

Kommentar: Welterbe-Gebiete sind gefordert, ein Controlling- und Monitoringsystem aufzubauen. Das Controlling bezieht 
sich auf die im Gebiet umgesetzten Projekte. Das Monitoring sieht eine Gebietsbeobachtung vor, welche sich u.a. auf 
nationale und internationale Messreihen bezieht und sowohl wirtschaftliche, gesellschaftliche als auch ökologische 
Parameter mit einbezieht. 

Quellenverweis: 
� Managementplan für das UNESCO Welterbe JAB, Naters/Interlaken 2005, Kap. 5 und 7 
� UNESCO Welterbe-Konvention 

 

153 Sichtbarmachung und Sensibilisierung 
Region, Gemeinden und Leistungsträger setzen sich im Rahmen des Welterbes dafür ein, das 
regionale Natur- und Kulturerbe sichtbar zu machen und Einheimische und Touristen dafür zu 
sensibilisieren. 

Kommentar: Das SAJA-Infonetz hat zum Ziel, gemeinsam mit den lokalen Leistungsträgern das lokale Kultur- und Naturerbe 
in den Gemeinden und Dörfern aufzuzeigen (z.B. durch Lehrpfade, Informationstafeln) und Einheimische und Touristen dafür 
zu sensibilisieren (z.B. durch Führungen, Hintergrundinformationen). Dadurch kann die Erlebnisinszenierung mit Inhalten 
versehen werden, was eine höhere Angebotsqualität für Einheimische und Touristen zur Folge hat. Bei der Sichtbarmachung 
und Sensibilisierung soll auf eine hohe Qualität geachtet werden, was z.B. mit dem Einbezug von Qualitätslabels erreicht 
werden kann (z.B. Transinterpret, das u.a. Leitfäden zur Erstellung von Informationsplakaten oder zur Errichtung von 
Lehrpfaden enthält). 

Quellenverweis:  
� Managementplan für das UNESCO Welterbe JAB, Naters/Interlaken 2005: Kap. 3 und 6, Kerngruppen 3.1, 3.5-7 
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154 Anstoss und Vermittlung 
Die Trägerschaft des UNESCO Welterbes initiiert, koordiniert und fördert gemeinsam mit den 
Gemeinden, Regionen und Organisationen/Institutionen branchenübergreifende Zusammenar-
beitsformen und Projektumsetzungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung, der Land-
schaftsentwicklung und des Landschaftsschutzes. 

Kommentar: In der Region UNESCO Welterbe SAJA wird das "kreative Millieu" der branchenübergreifenden Zusammenar-
beit gefördert. Die Internetseite des Welterbes wird u.a. zum "Werkzeugkasten" für Projektumsetzungen. So sollen z.B. alle 
Grundlagen/Infos/Formulare zum Landschaftsfonds hier eingesehen und heruntergeladen werden können. 

Quellenverweis: 
� Managementplan für das UNESCO Welterbe JAB, Naters/Interlaken 2005: Kap. 6, Kerngruppen 1.1-3.7 

1.6. Abbau, Deponie und Transporte  

Ausgangslage 

Die Region Oberland-Ost verfügt mit ihren Bergen und Gebirgsbächen über reichhaltige Quellen für 
mineralische Materialien (Steine, Kies, Sand), die lokal-regional im Hoch- und Tiefbau verwendet 
werden können. Die Herausforderung besteht darin, dass in Anlehnung an den kantonalen Sachplan 
die dezentralen Vorkommen tatsächlich möglichst lokal genutzt und damit die Transporte auf ein 
Minimum beschränkt werden. Die Region zählt ebenfalls eine Vielzahl von Aushub- sowie drei 
Inertstoff-Deponien (Inertstoffe bestehen aus mehrheitlich gesteinsähnlichen Bestandteilen), deren 
Volumen dem längerfristigen Bedarf jedoch nicht genügen und die Festlegung neuer, möglichst 
dezentraler Standorte erfordern. Zur Lösung der aktuellen Abbau- und Deponieprobleme wurde der 
regionale Richtplan überarbeitet. Dabei wurden die Interessen der Abbau- und Deponiewirtschaft mit 
denjenigen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der jeweils betroffenen Anwohnerschaft 
ausgeglichen. 

Entwicklungsgrundsätze 

161 Abbau- und Deponiereserven  
Die Region fördert mit dem Richtplan Abbau, Deponie, Transport eine langfristige und 
ausreichende Versorgung mit mineralisch Baurohstoffen und gewährleistet die Entsorgung 
von nicht verwertbaren Bauabfällen. 

Kommentar: Abbau- und Deponiereserven sowie Entsorgung von nicht verwertbaren Bauabfällen sind Bestandteil des 
regionalen Richtplans Abbau Deponie Transport (ADT). Die Sicherung der Reserven ist gemäss kantonalem Sachplan ADT 
Aufgabe der Region. 

Quellenverweis: 
� Regionaler Richtplan Abbau, Deponie und Transporte der Region Oberland-Ost, 2008. 

 

162 Transportwege  
Die Region schafft für Transportunternehmen günstige Voraussetzungen zum Minimieren der 
Transportwege. 

Kommentar: Transportwege können durch die dezentrale Ver- und Entsorgung (Bereitstellen von Steinen, Kies und Sand 
sowie Deponien) wesentlich minimiert werden. 

Quellenverweis: 
� Regionaler Richtplan Abbau, Deponie und Transporte der Region Oberland-Ost, 2008. 
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163 Sekundärbaustoffe  
Region und Gemeinden fördern die Nutzung von qualitativ genügenden Sekundärbaustoffen 
(Baustoffe aus Recycling). 

Kommentar: Kommunale Instrumente zur Förderung der Verwendung von Sekundärbaustoffen sind entsprechende 
Weisungen für kommunale Bauten, die Einrichtung von entsprechenden Recycling-Plätzen sowie die Durchsetzung des 
Trennungsprinzips bei Abbrüchen. 

Quellenverweis: 
� Regionaler Richtplan Abbau, Deponie und Transporte der Region Oberland-Ost, 2008. 

 

164 Illegale Ablagerungsstellen  
Region und Gemeinden nehmen den gesetzlichen Auftrag wahr und schliessen Ablagerungs-
stellen ohne Betriebsbewilligung. 

Kommentar: Den Gemeinden obliegt diesbezüglich der Vollzug des Umweltschutzgesetzes USG und der Technischen 
Verordnung über Abfälle TVA. 

Quellenverweis: 
� Regionaler Richtplan Abbau, Deponie und Transporte der Region Oberland-Ost, 2008. 
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2. Bevölkerung und Wohnen 

2.1. Bevölkerung  

Ausgangslage 

Nach einem leichten Rückgang der Bevölkerungszahl in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre ist die 
Bevölkerungszahl gesamtregional gesehen in den Jahren zwischen 1998 und 2008 relativ stabil 
geblieben. Ende 2008 lebten rund 46'000 Personen in der Region, etwa gleich viel wie 10 Jahre zuvor. 
Die ständige Bevölkerung in Interlaken hat in den letzten 10 Jahren um 7.5% zugenommen. Im 
Gegensatz zu dieser Entwicklung in der gesamten Region weisen einzelne peripher gelegene 
Gemeinden mehr oder weniger ausgeprägte rückläufige Bevölkerungszahlen auf. Die Einwohnerzu-
nahme in der Region ist in den letzten Jahren auf einen Überschuss an Zuwanderungen zurückzufüh-
ren; der Geburtenüberschuss war während dieser Zeit negativ. In der Region ist der Anteil der 
jugendlichen und der betagten Bevölkerung höher, der Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung 
dagegen tiefer als im Kanton Bern und in der Schweiz. 

Eine grosse Herausforderung insbesondere für touristische Kernorte ist der saisonal bedingte 
temporäre "Bevölkerungsanstieg", welcher kurzfristig zu einer 4-5 Mal höheren Bevölkerungszahl 
führen kann. 

Entwicklungsgrundsätze 

211 Bevölkerungsbestand  
Die Region Oberland-Ost strebt eine ständige Bevölkerungszahl von rund 50’000 Personen im 
Jahr 2030 an. 

Kommentar: Die angestrebte Bevölkerungszahl orientiert sich an den Modellberechnungen, die als Basis für die Aussagen 
im Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK 2012-2015 verwendet wurden. 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 13, 72-75 und A1-A2. 
� Statistikkonferenz des Kantons Bern, Regionalisierte Bevölkerungsprojektionen für den Kanton Bern, August 2004, S. 42. 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK 20112-2015, S. 13 

 

212 Lebensqualität und Wanderungen  
Region und Gemeinden sind bestrebt, das bestehende Wohnungs-, Bildungs-, Arbeits-, 
Freizeit- und Kulturangebot zu erhalten und zu verbessern und dadurch die Wegwanderung zu 
begrenzen sowie die Zuwanderung zu fördern. 

Kommentar: Es wird insbesondere die Zuwanderung von Familien angestrebt. Die Abwanderung von jüngeren Personen soll 
begrenzt werden. 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 72-75. 
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2.2. Wohnen  

Ausgangslage 

Der Wohnungsmarkt in der Region Oberland-Ost ist geprägt von einem hohen Anteil Wohneigentum 
und einem Mangel an preisgünstigen Mietwohnungen namentlich für Familien. Die vielerorts beste-
henden hohen Zweitwohnungsanteile führen zu hohen Preisen auf dem Erstwohnungsmarkt. Mit der 
Abschaffung der Lex Koller dürfte sich dieses Problem noch verschärfen. 

Entwicklungsgrundsätze 

221 Wohnungsangebot  
Region und Gemeinden fördern die Erhaltung und Schaffung eines den unterschiedlichen 
Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechenden, quantitativ ausreichenden und qualitativ hoch 
stehenden Wohnungsangebotes. 

Kommentar: Die unterschiedlichen Wohnbedürfnisse der Bevölkerung betreffen Wohnungsgrösse und Miete/Eigen-tum. 
Qualitativ hoch stehend soll das Wohnungsangebot namentlich in Bezug auf die Siedlungs- und Bauqualität sowie auf den 
Aussenraum sein. In quantitativer Hinsicht ist das Wohnungsangebot auf die Entwicklung der Bevölkerungszahl auszurichten 
(vgl. Kap. 2.1). 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 80-84. 

 

222 Wohnen im Alter  
Region und Gemeinden fördern Wohnungen und Wohnformen für Senioren und Seniorinnen. 

Kommentar: Die Schaffung altersgerechter Wohnangebote kann zu einem beschleunigten Generationenwechsel in 
bestehenden Wohnungen und damit zu einer besseren Nutzung der bestehenden Gebäudesubstanz führen. 
 

223 Bodennutzung  
Die Schaffung von neuem Wohnraum soll in Boden sparender Weise erfolgen und die Sied-
lungsentwicklung nach innen begünstigen. 

Kommentar: Es sollen nach Möglichkeit bestehende Bauvolumina genutzt und Quartiere soweit sinnvoll verdichtet werden. 
Auch auf bisher nicht überbauten Gebieten sollen namentlich verdichtete Wohnformen realisiert werden. Gemeinden sollen 
ihre Zonenpläne und Baureglemente entsprechend ausgestalten. 

Quellenverweis: 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept 2012-2015, diverse Massnahmen 

 

224 Wertschöpfung von Zweitwohnungen  
Region, Gemeinden und Tourismusorganisationen sind bestrebt, die von Zweitwohnungen 
ausgehende Wertschöpfung in der Region zu erhalten und zu steigern. 

Kommentar: Eine Steigerung der Wertschöpfung durch Zweitwohnungen kann durch eine erhöhte Belegung erreicht werden. 
Eine solche lässt sich durch z.B. vermehrtes Marketing oder durch höhere Gebühren von nicht zur Vermietung gelangender 
Zweitwohnungen erreichen. Zudem müssen im Ferienwohnungsmarkt die Atomisierungstendenzen gestoppt und grössere 
Einheiten gefördert werden. 
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225 Bau von Zweitwohnungen  
Region und Gemeinden begrenzen den Bau von Ferien- und Zweitwohnungen. 

Kommentar: Die gesetzliche Grundlage zur Zweitwohnungsproblematik ist in Überarbeitung. Die Zahl der Zweitwohnungen 
kann durch Zweitwohnungsanteilspläne oder entsprechende Vorschriften in kommunalen Zonenplänen erreicht werden. 
Ganze Siedlungen, die aus nicht zur Vermietung gelangenden Zweitwohnungen bestehen, sind zu vermeiden. Auch EG 225 
stimmt mit den Zielsetzungen des Tourismus überein.  

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 84-85. 
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3. Wirtschaft 

3.1. Arbeitsmarkt, Branchenstruktur  

Ausgangslage  

Im Jahr 2000 wohnten in der Region rund 24'300 erwerbstätige Personen. Über 10% davon pendelten 
täglich an einen Arbeitsplatz ausserhalb der Region. Die Zahl der Wegpendler/innen aus der Region 
überstieg die Zahl der Zupendler/innen um mehr als 800 Personen. 

Die Arbeitslosenquote in der Region erreichte im Jahr 2005 erstmals einen Wert, der knapp über dem 
Kantonsmittel lag. Im Jahr 2009 war die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt aber wieder unter 
dem kantonalen Wert. Im Vergleich zum Landesdurchschnitt liegt die Arbeitslosenquote deutlich tiefer. 

Die Zahl der Beschäftigten (= Arbeitsplätze) in der Region hat in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre 
um rund 2’000 Personen abgenommen. Im Jahr 2008 wurden in der Region rund 25'100 Beschäftigte 
gezählt. Die Anteile der Beschäftigten im 1. und 3. Sektor sind in der Region wenig höher als im 
Kanton Bern, liegen aber deutlich über den Werten der Bergregionen und und der Schweiz. Dagegen 
weist der 2. Sektor (Industrie, Handwerk und Gewerbe) in der Region anteilsmässig weniger Beschäf-
tigte auf als in den Vergleichsgebieten. 

Die Region zeichnet sich durch einen hohen Anteil an Klein- und Mittelbetrieben sowie durch eine 
sehr stark auf den Tourismus ausgerichtete Branchenstruktur aus. 

Im Jahr 2005 betrug das Volkseinkommen pro Kopf in der Region 39'300 Franken. Das sind rund 86% 
des kantonalen und 73% des nationalen Mittels. Seit Ende der 1990er-Jahre hat das Volkseinkommen 
in der Region überdurchschnittlich zugenommen. Die Differenz zum Kanton Bern und zur Schweiz hat 
sich damit in den letzten 20 Jahren etwas verringert. 

Entwicklungsgrundsätze 

311 Arbeitsplätze  
Region, Gemeinden und Unternehmen tragen gemeinsam mit der kantonalen Wirtschaftsförde-
rung und der Volkswirtschaft Berner Oberland dazu bei, bestehende Arbeitsplätze zu erhalten 
und in zukunftsgerichteten, wertschöpfungsstarken Branchen neue Arbeitsplätze zu schaffen. 

Kommentar: Arbeitsplätze in zukunftsgerichteten, wertschöpfungsstarken Branchen erhöhen die Attraktivität der Region als 
Arbeits- und Wohnort.  

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 101-104. 
� Agglomerationsprogramm für Interlaken und Umgebung, Januar 2005, S. 16. 
� Agglomerationsprogramm Interlaken und Umgebung, Bericht zum Teilprojekt Wirtschaft / Arbeit, Oktober 2004, S. 2, 12-

13. 
� Weiterentwicklung der Wachstumsstrategie für den Kanton Bern, Februar 2004, S. 32 (Cluster). 

 

312 Pendler  
Region, Gemeinden und Unternehmen sind bestrebt, durch ein attraktives Arbeitsangebot die 
Zahl der Wegpendler/innen möglichst gering zu halten. 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 101-104 
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313 Branchenstruktur  
Region und Gemeinden sind bestrebt, die Branchenstruktur der regionalen Wirtschaft zu 
verbreitern. 

Kommentar: Eine breiter abgestützte Branchenstruktur vermindert die Verwundbarkeit der regionalen Wirtschaft und 
verringert die Gefahr von Arbeitsplatzverlusten bei einem eventuellen Rückgang der touristischen Nachfrage. Erwünscht sind 
vor allem Arbeitsplätze in den Bereichen der von der kantonalen Wirtschaftspolitik definierten Cluster (Telematik, Medizinal-
bereich, Präzisionsindustrie, Wirtschaftsberatung, Umwelttechnologie/Energie und Design). 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 101-104; S. 139. 
� Agglomerationsprogramm für Interlaken und Umgebung, Januar 2005, S. 16 
� Bericht des Regierungsrates an den Grossen Rat vom 11.2.2004, Weiterentwicklung der Wachstumsstrategie für den 

Kanton Bern, S. 32. 
 

314 Berufliche Aus- und Weiterbildung 
Region und Gemeinden setzen sich in Zusammenarbeit mit Fachstellen und Betrieben für ein ausreichendes 
Lehrstellen-Angebot und für die berufliche Weiterbildung der in der Region beschäftigten Erwerbstätigen ein.  

Kommentar: Einen wichtigen Beitrag leisten die Gemeinden durch Lehrstellen in den Verwaltungen und Gemeinde eigenen 
Betrieben. 

Quellenverweis: 
� VW BeO, Leitbild Berner Oberland 2004, S. 6. 
 

315 Ansässige Betriebe  
Region und Gemeinden fördern in der Region ansässige wettbewerbsfähige Betriebe. 

Kommentar: Die Stärkung bestehender Betriebe leistet einen Beitrag zur Erhaltung des Arbeitsplatzangebotes und 
gegebenenfalls zur Verbreiterung der Branchenstruktur. 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 101-104; S. 139. 
� Agglomerationsprogramm Interlaken und Umgebung, Bericht zum Teilprojekt Wirtschaft / Arbeit, Oktober 2004, S. 2, 12-

13. 
 

316 Neue Arbeitsstätten und Betriebe  
Region und Gemeinden fördern die Neugründung und Ansiedlung von innovativen und 
wertschöpfungsstarken Unternehmen. 

Kommentar: Durch Unternehmens-Neugründungen und –Ansiedlungen sollen das Arbeitsplatzangebot erhalten und 
erweitert sowie die regionale Branchenstruktur verbreitert werden. Zudem sollen vermehrt Absatzmärkte ausserhalb der 
Region erschlossen und die Wertschöpfung erhöht werden. Als Beispiel einer solchen Unternehmensgründung kann das in 
Gadmen domizilerte Qualifutura genannt werden. 

Quellenverweis: 
� Agglomerationsprogramm für Interlaken und Umgebung, Januar 2005, S. 16 f. 
� Agglomerationsprogramm Interlaken und Umgebung, Bericht zum Teilprojekt Wirtschaft / Arbeit, Oktober 2004, S. 2, 12-

13. 
� Weiterentwicklung der Wachstumsstrategie für den Kanton Bern, Februar 2004, S. 32 (Branchen-Cluster). 
� Projekt Chance BeO: Leitbild Berner Oberland (www.chancebeo.ch). 
� Pflichtenheft der Kontaktstelle Wirtschaft von Agglomeration Interlaken und Region Oberland-Ost. 
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317 Wertschöpfungsketten  
Region, Gemeinden und Unternehmen sind bestrebt, bestehende regionale Wertschöpfungs-
ketten auszubauen und neue Wertschöpfungsketten zu schaffen. 

Kommentar: Wertschöpfungsketten können z.B. durch Betriebe der Landwirtschaft, der Nahrungsmittelherstellung, des 
Handels und der Gastronomie oder der Holzwirtschaft und der Energieerzeugung gebildet werden. Durch Produktion eines 
Ausgangsproduktes und dessen Verarbeitung in mehreren Stufen innerhalb der Region können neue Produkte und 
Dienstleistungen bzw. ein grösserer Absatzmarkt für (Landwirtschafts-)Produkte aus der Region geschaffen und die 
Wertschöpfung in der Region erhöht werden. Dieser Entwicklungsgrundsatz steht im Einklang mit den Zielsetzungen der 
Bereiche Holzwirtschaft, Forstwirtschaft und Energie. 

Quellenverweis: 
� Agglomerationsprogramm für Interlaken und Umgebung, Januar 2005, S. 18. 
� Agglomerationsprogramm Interlaken und Umgebung, Bericht zum Teilprojekt Wirtschaft / Arbeit, Oktober 2004, S. 12. 

3.2. Förderung der regionalen Wirtschaft  

Ausgangslage 

Die Erhaltung von bestehenden und Schaffung von neuen Arbeitsplätzen, die Schaffung und 
Verstärkung von Wertschöpfungsketten sowie die Marktbearbeitung bedürfen eines Bündels von 
koordinierten Massnahmen und einer Trägerschaft, die enge Kontakte zu öffentlichen Körperschaften, 
zu Fach- und Interessenverbänden sowie zu Unternehmen hat. Auf kantonaler Ebene nimmt die 
Wirtschaftsförderung Kanton Bern, auf regionaler Ebene die Volkswirtschaft Berner Oberland 
entsprechende Aufgaben wahr.  

Entwicklungsgrundsätze 

321 Standortmarketing  
Region und Gemeinden fördern in Zusammenarbeit mit anderen regionalen Organisationen 
und dem Kanton ein aktives und systematisches Standortmarketing. 

Kommentar: Mit dem Standortmarketing soll der Bekanntheitsgrad der Region als Wirtschafts-, Wohn- und Ferienort 
vergrössert und ein positives Image der Region vermittelt werden. 

Quellenverweis: 
� Agglomerationsprogramm für Interlaken und Umgebung, Januar 2005, S. 18. 
 

322 Herkunfts- und Qualitätsbezeichnung  
Region, Gemeinden, Wirtschafts-, Tourismus- und Landwirtschaftsorganisationen entwickeln 
und betreiben eine Herkunfts- und Qualitätsbezeichnung für aus der Region stammende 
Qualitätsprodukte und -dienstleistungen. 

Kommentar: Eine einheitliche (Qualitäts-)Marke verhilft der Region zu grösserem Bekanntheitsgrad und kann dadurch einen 
Beitrag zur Erhöhung der Wertschöpfung leisten. Unter dem Patronat der Volkswirtschaft Berner Oberland besteht bereits 
eine Marke Berner Oberland. 

Quellenverweis: 
� Eingabe Landwirtschaft (Schatzmann/Furrer). 
� Projekt Chance BeO: Leitbild Berner Oberland (www.chancebeo.ch). 
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323 Rahmenbedingungen  
Region, Gemeinden und Wirtschaftsorganisationen schaffen möglichst günstige Rahmenbe-
dingungen für ansässige sowie für neu zu gründende und neu zuziehende Unternehmen. 

Kommentar: Zu den günstigen Rahmenbedingungen gehören u.a. die rasche und kompetente Erledigung von Anfragen, die 
Unterstützung von Unternehmen bei der Erteilung von Bau- und Betriebsbewilligungen, erschlossenes und verfügbares 
Industrie- und Gewerbeland zu günstigen Preisen, ein mildes Steuerklima, die unternehmensfreundliche Ausgestaltung von 
Tarifen sowie die Unterstützung von Unternehmern und Kaderpersonal bei der Suche nach Wohnraum und der Integration in 
lokale und regionale Institutionen und Organisationen. 

Quellenverweis: 
�  Agglomerationsprogramm für Interlaken und Umgebung, Januar 2005. 
�  Projekt Chance BeO: Leitbild Berner Oberland (www.chancebeo.ch). 
 

324 Koordination von Massnahmen  
Die Region koordiniert Massnahmen zur Förderung der regionalen Wirtschaft insbesondere mit 
der Volkswirtschaft Berner Oberland. 

Kommentar: Die in den Jahren 2006-2007 geführte "Kontaktstelle Wirtschaft Region Oberland-Ost" wurde im Juli 2007 der 
Volkswirtschaft Berner Oberland übertragen. Diese nimmt die Beratung und Koordination im Rahmen der Wirtschaftsförde-
rung wahr. 

Quellenverweis: 
�  Agglomerationsprogramm für Interlaken und Umgebung, Januar 2005, S. 18. 
�  Projekt Chance BeO: Leitbild Berner Oberland (www.chancebeo.ch). 

3.3. Tourismus  

Ausgangslage 

Der Tourismus ist der wichtigste Wirtschaftszweig in der Region Oberland-Ost. Gemäss früheren 
Berechnungen trug er im gesamten Berner Oberland mehr als einen Viertel zur gesamten Wertschöp-
fung bei. In der Region Oberland-Ost dürfte der Beitrag des Tourismus zur Wertschöpfung noch 
wesentlich höher liegen.  

Trotz zunehmender Konkurrenz aus dem Ausland weist der Tourismus in der Region eine vergleichs-
weise positive Entwicklung auf, sind doch bei den Logiernächtezahlen in den vergangenen Jahren 
gegenüber dem Landesmittel überdurchschnittliche Zuwachsraten festzustellen. 

Als besondere Herausforderungen für den Tourismus müssen in den nächsten Jahren folgende 
Entwicklungen angesehen werden: Anhaltende Konkurrenz durch ausländische Destinationen, 
Preisdumping, Klimaerwärmung, Erneuerungsbedarf der touristischen Infrastruktur und Schaffung 
schneller Bahnverbindungen zwischen dem Mittelland und dem Wallis. Die Inbetriebnahme des 
Lötschberg-Basistunnels eröffnet aber gleichzeitig die Chance, neue Absatzmärkte zu erschliessen. 
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Entwicklungsgrundsätze 

3301 Harmonisierte Tourismusentwicklung  
Region, Gemeinden, Tourismusorganisationen und Private fördern wirtschaftlich einträgliche, 
umweltschonende und zwischenmenschlich bereichernde Tourismusformen. 

Kommentar: Um die Belastung von Bevölkerung, Natur und Landschaft durch touristische Aktivitäten in der Region nicht zu 
vergrössern, soll ein quantitatives Angebotswachstum nur mit Zurückhaltung erfolgen. Zur Sicherung des Wintertourismus 
sollen schneeunabhängige Winterangebote gefördert werden. 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 183. 
� Agglomerationsprogramm für Interlaken und Umgebung, Januar 2005, S. 16 ff. 
� Tourismusorganisationen der Region Oberland-Ost. 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept 2012-2015, Massnahme L3 zur Erarbeitung von Vorgaben für 
Resortanlagen/Vorranggebiete für regionale Siedlungserweiterung Tourismus 
 

3302 Touristisch (intensiv) genutzte Gebiete  
Touristisch intensiv genutzte Gebiete werden durch Region und Gemeinden räumlich begrenzt. 

Kommentar: Als intensive Nutzungen sind alle Varianten von Ski, Snowboard und Mountainbike fahren wie auch alle 
Flugsportarten gemeint. Die dazu notwendigen Pisten, Strecken und Plätze sollen durch eine entsprechende Signalisation 
räumlich begrenzt werden. Von intensiven touristischen Nutzungen freizuhaltende Räume werden durch planerische 
Massnahmen abgesichert. Auch nicht intensive touristische Aktivitäten wie Schneeschuh laufen sind räumlich und zeitlich zu 
begrenzen. Mit der nötigen Sorgfalt bleibt das Betreten dieser Räume für alle Personen möglich. 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 183. 
� Tourismusorganisationen der Region Oberland-Ost. 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept 2012-2015, Massnahme L4 Teilrichtplan Schneesport und L5 
Neubearbeitung Bereich Tourismus des Richtplans 1984 
 

3303 Feriendörfer 
Region und Gemeinden verzichten auf die Erschliessung neuer Feriendörfer und fördern im 
Interesse einer besseren Auslastung bewirtschaftete Ferienwohnungsangebote. 

Kommentar: Es sollen keine neuen Retortenstationen mit dazugehöriger touristischer Infrastruktur abseits bestehender 
Siedlungen gebaut werden. Zur Bewirtschaftung von Ferienwohnungen vgl. auch Bereich Wohnen. 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 183. 
� Tourismusorganisationen der Region Oberland-Ost. 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept 2012-2015, Massnahme L3 zur Erarbeitung von Vorgaben für 
Ressortanlagen/Vorranggebiete für regionale Siedlungserweiterung Tourismus 
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3304 Skigebiete  
Region und Gemeinden verzichten auf die Erschliessung neuer Skigebiete. Ein Zusammen-
schluss bestehender Skigebiete wird dagegen unterstützt, sofern ein solcher mit einer 
geringen Anzahl von neuen Anlagen erfolgen kann und dadurch Wettbewerbsfähigkeit und 
Zukunftschancen der gesamten Region erhöht werden. Dabei sind die Grundsätze einer 
nachhaltigen Entwicklung einzuhalten. 

Kommentar: Zum Zusammenschluss der Skigebiete Hasliberg – Frutt – Engelberg besteht die Projektstudie "Schneepara-
dies". Das Gesuch um Richtplananpassung bei der Region Oberland-Ost und bei den Kantonen BE, OW und NW wurde 
2010 gestellt. 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 183. 
� Eingabe alpenregion.ch (2007). 
� Wegleitung zum Umgang mit Landschaftseingriffen für den Skisport (ARE, BAFU, BAV; 2011 in Überarbeitung) 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept 2012-2015, Massnahme L4 Teilrichtplan Schneesport und L5 
Neubearbeitung Bereich Tourismus des Richtplans 1984 
 

3305 Beherbergungsbetriebe und touristische Infrastruktur  
Region, Gemeinden, Tourismusorganisationen und –betriebe sind bestrebt, die bestehenden 
Beherbergungskapazitäten sowie die touristische Infrastruktur besser auszulasten. Sie fördern 
die marktgerechte Erneuerung des bestehenden touristischen Angebotes. 

Kommentar: Die Erneuerung des touristischen Angebotes soll v.a. zu qualitativen Verbesserungen führen. In einzelnen 
Fällen sind aber auch Kapazitätssteigerungen sinnvoll (z.B. beim Ersatz von bestehenden Anlagen oder bei neuen, 
innovativen Angeboten). Den Anliegen der Umwelt ist (im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen) Rechnung zu tragen. 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 183 f. 
� Tourismusorganisationen der Region Oberland-Ost. 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept 2012-2015, Massnahme L3 zur Erarbeitung von Vorgaben für 
Ressorts/Vorranggebiete für regionale Siedlungserweiterung Tourismus 
 

3306 Touristische Mobilität  
Region, Gemeinden, Tourismusorganisationen und touristische Leistungsträger fördern eine 
umweltschonende Mobilität in Zusammenhang mit dem Tourismus. 

Kommentar: Zur Schonung der Umwelt sollen Anreize zur Benützung öffentlicher Verkehrsmittel erhalten und verstärkt 
werden. Dazu gehört u.a. die weitere Verbreitung von Gästekarten, die zur unentgeltlichen Benützung des ÖV auf 
bestimmten Strecken berechtigen, sowie Fahrausweise von touristischen Transportanlagen, die auch den ÖV sowie Shuttle-
Angebote ab zentralen Umsteigepunkten umfassen. 

Quellenverweis: 
� Tourismusorganisationen der Region Oberland-Ost, ergänzt durch Bearbeiterteam. 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept 2012-2015, Massnahme V8 Mobilitätsmanagement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RGSK Oberland-Ost. Anhang. Neue Regionalpolitik NRP: Entwicklungsstrategie 2011 

 

 73  

3307 Unterschiedliche Tourismusarten  
Die Region richtet ihr Angebot auf unterschiedliche Nachfragerbedürfnisse aus. Dazu gehören 
namentlich der Erholungs-, Bildungs-, Kongress-, Geschäfts-, Events-, Adventure- und 
Gesundheitstourismus. 

Kommentar: Mit der Ausrichtung des Tourismus auf unterschiedliche Zielgruppen kann die Region ihre Vielseitigkeit optimal 
nutzen und wirtschaftlich auf eine breite Basis stellen. Von grösster Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der Ausbau 
des Kongresstourismus. Interlaken bildet gemäss touristischem Entwicklungskonzept des Kantons neben Bern und Biel 
einen der  drei kantonalen Schwerpunktstandorte für den Kongresstourismus. 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 184. 
� Tourismusorganisationen der Region Oberland-Ost. 
 

3308 Lokale Stärken  
Region, Gemeinden, Tourismusorganisationen und –betriebe richten das Angebot lokal auf 
besondere Stärken aus. 

Kommentar: Eine konsequente Ausrichtung der Angebotspolitik auf die besonderen Stärken der einzelnen Orte verstärkt 
deren Position im Angebotswettbewerb. Voraussetzungen sind eine Vertiefung der regionalen Kooperation zwischen 
Tourismusorten, Tourismusunternehmen und der Landwirtschaft sowie die Bereitstellung kantonaler Fördermittel (inkl. 
Anschubfinanzierungen). 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 184. 
� Tourismusorganisationen der Region Oberland-Ost. 
� Sport- und Erholungskonzept der Teilregion Interlaken (in Arbeit). 
 

3309 Jahreszeitliche Verteilung des Tourismus  
Region, Gemeinden, Tourismusorganisationen und –betriebe streben eine ausgeglichenere 
jahreszeitliche Verteilung des Aufenthaltstourismus an. 

Kommentar: Zur Belebung von Vor- und Nachsaison sind teilweise neue Investitionen nötig. Solche sollen aber nicht zur 
Erhöhung von Spitzenfrequenzen in der Hochsaison führen. 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 184. 
� Tourismusorganisationen der Region Oberland-Ost. 
 

3310 Tagestourismus  
Region, Gemeinden und Tourismusorganisationen fördern einen umweltschonenden und 
wirtschaftlich einträglichen Tagestourismus. 

Kommentar: Ein umweltschonender und wirtschaftlich einträglicher Tagestourismus bedarf u.a. der Einführung von 
verkehrslenkenden Massnahmen und Investitionen sowie der Erhaltung und des Ausbaus des öffentlichen Verkehrs. 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 184. 
� Tourismusorganisationen der Region Oberland-Ost. 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept 2012-2015, Massnahme V8 Mobilitätsmanagement 
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3311 Destinationsbildung  
Region, Gemeinden und Tourismusorganisationen unterstützen die Weiterentwicklung der 
Destinationsbildung und fördern die Zusammenarbeit der einzelnen Destinationen. 

Kommentar: Um die internationalen Märkte effizient bearbeiten zu können, müssen die finanziellen Mittel noch stärker als 
bisher gebündelt werden. Dazu ist eine verstärkte Zusammenarbeit der Destinationen notwendig, was u. U. eine Verände-
rung der bestehenden Strukturen erfordert. 

Quellenverweis: 
� Tourismusorganisationen der Region Oberland-Ost. 
� Agglomerationsprogramm für Interlaken und Umgebung, Januar 2005, S. 19. 
 

3312 Erlebnisinszenierung  
Region, Gemeinden und Tourismusorganisationen fördern die innovative touristische Erlebnis-
inszenierung. 

Kommentar: Natur und Landschaft der Region sollen von den Gästen und Einheimischen neu entdeckt und geschätzt 
werden. Es sollen Themenwege, Naturpärke und ähnliche Einrichtungen sowie neue und innovative Angebote geschaffen 
werden, die nur wenig zusätzliche Infrastruktur benötigen. 

Quellenverweis: 
� Tourismusorganisationen der Region Oberland-Ost. 
 

3313 Beschneiung  
Region, Gemeinden und Betreiber von Schneesportanlagen koordinieren die Beschneiungsflä-
chen in der Region.  

Kommentar: Bei der Beschneiung ist auf folgende Punkte zu achten: Möglichst geringfügige Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes, Schonung ökologisch wertvoller Lebensräume, möglichst geringe Landschaftseingriffe, Einhaltung von 
Restwassermengen. Beim Bau von Beschneiungsanlagen gelten die Vorschriften der kantonalen Baugesetzgebung. Der 
Beschneiungsrichtplan wird im Rahmen des RGSK 2012-2015 aktualisiert (Massnahme L4). 

Quellenverweis: 
� Region Oberland-Ost, Beschneiungsrichtplan. 
� Kantonale Baugesetzgebung (Baugesetz, Bauverordnung, Baubewilligungsdekret). 
� Wegleitung zum Umgang mit Landschaftseingriffen für den Skisport (ARE, BAFU, BAV; 2011 in Überarbeitung) 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept 2012-2015, Massnahme L4 Teilrichtplan Schneesport  

3.4. Landwirtschaft  

Ausgangslage 

Die Berglandwirtschaft im Berner Oberland-Ost ist von den bekannten Problemen wie z.B. dem 
Strukturwandel, der Öffnung der Märkte und der Abwanderung aus Randregionen betroffen. Topogra-
fie und Klima begrenzen die Möglichkeiten von rationeller Bewirtschaftung und konkurrenzfähiger 
Produktion. Lange und teilweise ungünstige Transportwege erschweren teilweise den Absatz 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse.  

Die landschaftspflegerische Leistung der Landwirtschaft ist eine wesentliche Grundlage für den 
Tourismus, welcher den wichtigsten Wirtschaftsfaktor im Berner Oberland darstellt. 
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Entwicklungsgrundsätze 

341 Landwirtschaftliche Produkte  
Region und Gemeinden unterstützen Bestrebungen zur Veredlung landwirtschaftlicher 
Produkte in der Region, zur Direktvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie zur 
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Bauernhof bzw. im ländlichen Raum. 

Kommentar: Veredlung, Vermarktung und Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten sollen zu einer höheren Wertschöp-
fung in der Region führen. 

Quellenverweis: 
� Landschaftsentwicklungskonzept Region Oberland-Ost. 

 

342 Landwirtschaft und Tourismus  
Region, Gemeinden, Landwirtschaftsbetriebe und Tourismusorganisationen sind bestrebt, die 
Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Tourismus zu vertiefen. Sie leisten einen 
Beitrag zur Erhaltung und Qualitätssicherung der Landwirtschaft. 

Kommentar: Eine engere Zusammenarbeit zwischen diesen Branchen kann z.B. darin bestehen, dass Angebote der 
Landwirtschaft durch Tourismusorganisationen gezielt gefördert werden. Dies trägt zu einer Erhöhung der Wertschöpfung in 
der Region bei. Lokale bzw. regionale landwirtschaftliche Erzeugnisse sollen vermehrt von Gastgewerbe und Hotellerie 
angeboten werden. Vgl. dazu auch Kap. 3.1. Die Verleihung eines jährlichen Kulturlandschaftspreises trägt ebenfalls zur 
Qualitätserhöhung bei. 

Quellenverweis: 
� Landschaftsentwicklungskonzept Region Oberland-Ost. 
 

343 Bewirtschafter  
Region, Gemeinden und landwirtschaftliche Organisationen sind bestrebt, die Situation der 
Landwirte und ihrer Familien zu verbessern. 

Kommentar: Die Verbesserung betreffen insbesondere folgende Punkte: Aus- und Weiterbildung landwirtschaftlicher 
Betriebsleiter; Reduktion der Arbeitsbelastung (z.B. durch Zusammenarbeit landwirtschaftlicher Betriebe, speziell 
entwickelten Programmen, usw.), Schaffung von Nebenerwerbsmöglichkeiten, Verbesserung des Images des Berufsstandes 
sowie Wohn- und Lebensqualität für die Bewirtschafterfamilien. 

Quellenverweis: 
� Landschaftsentwicklungskonzept Region Oberland-Ost. 

 

344 Landwirtschaftlich genutzte Fläche  
Region, Gemeinden sowie Land- und Forstwirtschaftsorganisationen sind bestrebt, die 
landwirtschaftlich genutzte Fläche möglichst zu erhalten und die landwirtschaftliche Produkti-
on zu fördern und ökologisch zu gestalten. 

Kommentar: Beiträge dazu leisten die Förderung der Labelproduktion, die Förderung der Bewirtschaftung gemäss ÖQV und 
von Steillagen, die Nutzung nachwachsender Rohstoffe und von Ökoenergie und die Erstellung eines Konzepts gegen die 
Verwaldung bzw. zum Erhalt landwirtschaftlich genutzter Fläche. 

Quellenverweis: 
� Landschaftsentwicklungskonzept Region Oberland-Ost. 
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345 Landwirtschaftliche Strukturen  
Region, Gemeinden und Landwirtschaftsorganisationen fördern wirtschaftlich und sozial 
verträgliche Strukturen in der Landwirtschaft. 

Kommentar: Es sind Voraussetzungen für die Senkung von Baukosten und für eine mit den Zielen der Raumplanung 
verträgliche (Um-)Nutzung des vorhandenen Gebäudevolumens zu schaffen. 

Quellenverweis: 
� Landschaftsentwicklungskonzept Region Oberland-Ost. 

 

346 Landwirtschaftliche Alpbetriebe  
Region, Gemeinden und Landwirtschaftsorganisationen fördern in Alpbetrieben hergestell-
te marktgerechte Produkte und Dienstleistungen mit hoher Wertschöpfung und leisten einen 
Beitrag an die Vielfalt und die nachhaltige Bewirtschaftung der Alpbetriebe.  

Kommentar: Die Bewirtschaftung der Alpen wird u.a. über den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen gesichert. Um 
wirtschaftlich zu sein sind strukturelle Anpassungen und neue Ideen nötig. Z.B. sind die Alpen für bisher weniger gesömmer-
te Tierarten (z.B. Mutterkühe, Lamas) zu öffnen. Um eine bedeutende Verbuschung zu verhindern, ist dem steten Rückgang 
von sömmerdem Jungvieh entgegen zu wirken. Die Alpwirtschaft stellt ein grosses touristisches Potenzial dar und ist ein 
wichtiger Partner von Natur- und Heimatschutz. Durch eine angepasste Bewirtschaftung schützt sie Landschaft und Siedlung 
lokal vor Naturgefahren. 

Quellenverweis: 
� Landschaftsentwicklungskonzept Region Oberland-Ost. 

3.5. Forstwirtschaft  

Ausgangslage 

Die Waldfläche in der Region Oberland-Ost beträgt rund 28'000 ha. 80 Prozent davon erfüllen eine 
wichtige Schutzfunktion. Die Region verfügt überdies über eine Anzahl wichtiger Naturschutzwälder. 

Einzelne Teile des Waldes in der Region sind einem grossen Druck durch Freizeit- und Erholung 
ausgesetzt. Im Allgemeinen ist der Wald in der Region zu alt. Dadurch kann er seine Funktionen, 
insbesondere der Schutz von Siedlungen und Verkehrswegen, nicht überall optimal erfüllen. Um dies 
zu erreichen, wäre eine vermehrte Verjüngung des Bestandes notwendig. 

Entwicklungsgrundsätze 

351 Waldfläche  
Region, Gemeinden und Organisationen der Forstwirtschaft setzen sich für den Erhalt und die 
gegenwärtige Verteilung der Waldfläche in der Region ein. Die Waldfläche soll nur in Ausnah-
mefällen aktiv vergrössert werden, insbesondere wenn es der Schutz vor Naturgefahren 
erfordert. 

Kommentar: Die Waldfläche hat sich in der Region in den letzten Jahren ständig vergrössert. Bei Rodungsfällen sollen 
anstelle von aktiven Ersatzaufforstungen wenn möglich Einwuchsflächen angerechnet werden. Dabei darf die Schutzfunktion 
des Waldes nicht beeinträchtigt werden. 

Quellenverweis: 
� Waldabteilung 1. 
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352 Schutz vor Naturgefahren  
Region, Gemeinden und Organisationen der Forstwirtschaft setzen sich dafür ein, dass die 
Schutzfunktion des Waldes erhalten und gezielt verbessert wird. 

Kommentar: Die Erhaltung der Schutzfunktion kann durch eine rechtzeitige und prioritätengerechte Schulzwaldpflege und 
Verjüngung gemäss SaiS (Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald) erreicht werden. 

Quellenverweis: 
� Waldabteilung 1. 

 

353 Holzproduktion und Ernte  
Region, Gemeinden, Organisationen der Forstwirtschaft und Forstbetriebe unterstützen 
Bemühungen für eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes sowie für die Erhaltung der 
Arbeits- und Ausbildungsplätze im Wald. 

Kommentar: Eine nachhaltige Nutzung des Waldes in der Region ermöglicht einen Holzschlag von 150'000 m3 Holz pro 
Jahr. Wo Gelände und Erschliessung es erlauben, sollen moderne Maschinen eingesetzt werden. Dies erlaubt ein sicheres 
und kostengünstiges Arbeiten. 

Quellenverweis: 
� Waldabteilung 1. 

354 Natur- und Landschaftsschutz  
Region, Gemeinden und Forstbetriebe setzen sich dafür ein, dass ökologisch wertvolle 
Lebensräume und Artenvielfalt im Wald erhalten und gezielt vermehrt werden. 

Quellenverweis: 
� Waldabteilung 1. 

 

355 Freizeit und Erholung  
Region, Gemeinden, Organisationen der Forstwirtschaft und Forstbetriebe erhalten und 
verbessern die Attraktivität der Wälder. 

Kommentar: Freizeit und Erholung im Wald sollen möglich sein, ohne dass das Ökosystem übermässig belastet wird. In 
sensitiven Gebieten sollen Besucher/innen gelenkt werden. 

Quellenverweis: 
� Waldabteilung 1. 

 

356 Verarbeitungskette  
Region, Gemeinden, Organisationen der Forst- und Holzwirtschaft sowie entsprechende 
Betriebe bemühen sich um eine Stärkung einer Verarbeitungskette des Holzes in der Region. 

Kommentar: Verarbeitungsketten können gestärkt werden durch gezielte Förderung der Holzverwendung und  
-verarbeitung in der Region (z.B. durch die öffentliche Hand), durch die Zusammenfassung des Holzangebotes für einen 
professionellen Holzverkauf sowie durch Förderung der Holzenergie. Mit „BeO Holz“, der Oberländischen Arbeitsgemein-
schaft für das Holz,  besteht bereits ein der Volkswirtschaftskammer angegliederter Träger zur Förderung der Nutzung, 
Verarbeitung und Verwendung des einheimischen Holzes.  
Dieser Entwicklungsgrundsatz steht im Einklang mit den Zielsetzungen der Bereiche Energie sowie Arbeits-
markt/Branchenstruktur. 

Quellenverweis: 
� Waldabteilung 1. 
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4. Infrastruktur  

4.1. Verkehr  

Ausgangslage 

Die Region Oberland-Ost ist mit der Autobahn A6/A8 ab Bern und Luzern und den Bahnzufahrts-
achsen Bern-Interlaken und Luzern-Interlaken an das übergeordnete Verkehrsnetz angeschlossen 
und für Touristen und Pendler gut erreichbar. Innerhalb der Region sind die einzelnen Ortschaften 
sowie die touristisch wichtigen Ausflugsziele strassenmässig und per ÖV ausreichend erschlossen. 
Eingeschränkt wird die Erreichbarkeit der Region unter anderem durch zeitweilige Überlastungen im 
Strassenverkehr insbesondere zu Spitzenzeiten des Freizeitverkehrs sowie durch die Leistungsgren-
zen der eingleisig erstellten Bahnlinie zwischen Spiez und Interlaken. Zudem leiden die Bewohner/ 
innen einzelner Ortschaften unter übermässiger Belastung durch den motorisierten Strassenverkehr 
(z.B. Ortsdurchfahrt Wilderswil, Bahnübergang Interlaken) und unter Angebotslücken im öffentlichen 
Verkehr insbesondere am Abend. Nachholbedarf besteht lokal auch in Bezug auf den Langsamver-
kehr (Fuss- und Fahrradwege). 

Entwicklungsgrundsätze 

411 Verkehrsverbindungen  
Region und Gemeinden setzen sich für leistungsstarke und qualitativ konkurrenzfähige 
Verkehrsverbindungen zu den angrenzenden Landesteilen ein. 

Kommentar: Die Strassen- und Schienenverbindungen nach Bern, Gstaad, Luzern und dem Lötschberg sollen verbessert 
werden. Dabei ist die Verkehrssicherheit zu erhöhen. 

Quellenverweis: 
� Richtplan Öffentlicher Verkehr. 
� Angebotskonzept 2005-2008 Oberland-Ost. 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK 2012-2015, S.57ff 

412 Weiterentwicklung A8  
Region und Gemeinden engagieren sich für die Verminderung der Verkehrsengpässe und Gefahrenstel-
len auf der Nationalstrasse A8 (Spiez-Interlaken-Brünig) und für die Entflechtung des motorisierten 
Individualverkehrs vom Lokal- und Langsamverkehr.  

Kommentar: Diverse Massnahmen wurden 2007 im Rahmen einer Zweckmässigkeitsbeurteilung A8 vertieft untersucht. Eine 
Umsetzung dieser Massnahmen und dabei insbesondere der Sicherheitsmassnahmen soll möglichst rasch angegangen 
werden. Im Bereich A8 Brünig wird die Realisierung eines Brünigbasis- oder mindestens Brünigscheiteltunnels gefordert. 

Quellenverweis: 
� Nationalstrasse A6 und A8 Berner Oberland, Teilbericht 1 zur Strategie und Bericht "Zweckmässigkeitsbeurteilung ZMB 
A8 2007". 
� Agglomerationsprogramm Interlaken, Teilprogramm Verkehr und Siedlung, S. 42. 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK 2012-2015, S.57ff 
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413 ÖV-Erreichbarkeit Interlaken  
Region und Gemeinden machen sich gemeinsam stark für eine leistungsfähige Bahnzu-
fahrtsachse nach Interlaken Ost. Der Stundenknoten Interlaken Ost muss sichergestellt 
bleiben. Sie setzen sich ein für die Sicherung von direkten bzw. attraktiven Bahnverbindungen 
insbesondere zu den Schweizer Grossstädten und deren Flughäfen sowie im Fernverkehr. 

Kommentar: Der Stundenknoten Oberland-Ost ist seit Dezember 2007 erreicht. ÖV-Nadelöhr Interlaken-Spiez muss 
längerfristig behoben werden. 

Quellenverweis: 

� Kanton Bern, Strategie zur differenzierten Stärkung des ländlichen Raums 2005, S. 24. 
� Nationalstrasse A6 und A8 Berner Oberland, Teilbericht 1 zur Strategie.  
� Agglomerationsprogramm Interlaken, Teilprogramm Verkehr und Siedlung, S. 41. 
� Metron, Aug. 2006. 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK 2012-2015, S.57ff 
 

414 Regionales ÖV-Angebot  
Region und Gemeinden sorgen für ein attraktives ÖV-Angebot in die grossen Tourismusorte 
sowie aus allen Gemeinden in die regionalen Zentrumsorte der 3. und 4. Stufe unter bestmögli-
cher Nutzung der bestehenden Infrastrukturen.  

Kommentar: Zu den Zentrumsorten der 3. und 4. Stufe gehören Interlaken, Meiringen, Brienz, Grindelwald und Lauterbrun-
nen. Mit dem „Regionalen Angebotskonzept 2010-2013“ verfügt die Region über eine umfassende Planungsgrundlage. Das 
regionale Angebotskonzept wird periodisch aktualisiert. 

Quellenverweis: 
� Regionales Angebotskonzept 2005, S. 17ff. 
� Agglomerationsprogramm Interlaken, Teilprogramm Verkehr und Siedlung, S. 14. 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK 2012-2015, S.57ff 

 

415 Umweltfreundliche Mobilität  
Region und Gemeinden fördern eine umweltfreundliche Mobilität und schaffen günstige 
Voraussetzungen für ein vermehrtes Umsteigen auf ein geeignetes, umweltfreundliches 
Verkehrsmittel. 

Kommentar: „Günstige Voraussetzungen“ für eine Verbesserung des Modal-Splits werden u.a. durch das koordinierte 
Angebot an Veloparkplätzen, Park&Ride-Anlagen, Shuttle-Systemen und attraktiven, direkten Verbindungen mit dem öV 
(Bus, Bahn) etc. geschaffen. Auch der kantonale Richtplan verlangt die Verbesserung der Koordination sowie die 
Optimierung der Schnittstellen zwischen den Verkehrsträgern. Im Sommer 2010 ist das Projekt "alpmobil.ch" regionsüber-
greifend gestartet worden. 

Quellenverweis: 
� Richtplan Kanton Bern 2002, S. 9. 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK 2012-2015, S.57ff 
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416 Langsamverkehr  
Gemeinden und Region stellen für den Langsamverkehr (Fussgänger/Wanderer und Velofah-
rer/Biker) attraktive und sichere Wege bereit und sorgen für deren Vernetzung über die 
gesamte Region. 

Kommentar: Der Langsamverkehr kann gezielt gefördert werden durch Entflechtung vom übrigen Strassenverkehr oder 
durch die Schaffung von verkehrsberuhigten Zonen (Begegnungszonen, Tempo-30, etc.). Gut vernetzte Wander-, Rad- und 
Bikerrouten mit jeweiligen ÖV-Anbindungen entsprechen auch einem grossen touristischen Bedürfnis. 

Quellenverweis: 
� Velorichtplan Bödeli. 
� Verkehrs- und Gestaltungsrichtplan Bödeli. 

417 Abstimmung Siedlung und Verkehr  
Region und Gemeinden gewährleisten, dass die Siedlungsgebiete und insbesondere verkehrs-
intensive Standorte (Einkaufszentren, Sportanlagen etc.) durch den öffentlichen Verkehr 
attraktiv erschlossen sind bzw. auf das vorhandene ÖV-Angebot ausgerichtet werden. 

Kommentar: Dieses Anliegen ist insbesondere auf der Ebene der Ortsplanung, bzw. der Baubewilligungsverfahren 
umzusetzen. Die übergeordnete Planung wird mit dem RGSK 2012-2015 sichergestellt. 

Quellenverweis: 
� Agglomerationsprogramm Interlaken, Teilprogramm Verkehr und Siedlung, S. 36. 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK 2012-2015, S.57ff 

 

418 Parkplatzangebot und -bewirtschaftung  
Region und Gemeinden sorgen vor allem in den touristischen Zentren für ein ausreichendes 
Parkplatzangebot an optimaler Lage und stellen sicher, dass öffentlich zugängliche Parkplätze 
insbesondere bei publikumsintensiven Einrichtungen (Einkaufszentren, Sportanlagen etc.) 
mindestens zu kostendeckenden Preisen bewirtschaftet werden.  

Kommentar: Instrumente für eine nachhaltige „Parkplatzpolitik“ sind die Beschränkung der jeweiligen Parkplatzflächen, die 
Gebührenerhebung, Fahrleistungsmodelle (Management des Verkehrsaufkommens durch den Arbeitgeber) etc. sowie 
entsprechende Auflagen in den Baubewilligungen. 

Quellenverweis: 
� VSS-Norm 640 280 bis 649 293 „Parkieren“ 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK 2012-2015, S.57ff 
 

419 Gütertransporte  
Region und Gemeinden unterstützen aktiv die Bestrebungen (seitens der Bahn- und Trans-
portgesellschaften), die Güter- und Gepäcktransporte (insbesondere in die Seitentäler) so weit 
wie möglich zu bündeln. 

Kommentar: Das RegioPlus-Projekt „SpediBeO“ wurde 2007 in die Umsetzung überführt, wobei zwischenzeitlich noch nicht 
alle vorgesehenen Massnahmen realisiert wurden. 

Quellenverweis: 
� Logistikprojekt für Güter - und Reisegepäck (SpediBeO; www.spedibeo.ch). 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK 2012-2015, S.57ff 
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420 Touristische Verbindungsachsen  
Die Region setzt sich für die Verbesserung und die qualitative Sicherung der wichtigen 
touristischen und regionalen Verbindungsachsen ein. 

Kommentar: Das gute heutige Angebot muss angesichts der zunehmenden Naturgefahren langfristig eine hohe Verfügbar-
keit erhalten.  

Quellenverweis: 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK 2012-2015, S.57ff 
 

421 Vermeiden, verlagern, verträglich gestalten  
Region und Gemeinden unterstützen Massnahmen, die den Verkehr vermeiden, verlagern oder 
verträglich gestalten. 

Kommentar: Die Stossrichtungen Vermeiden, Verlagern und Verträglich gestalten werden in der Verkehrsplanung möglichen 
Aus- und Neubauten vorgezogen.  

Quellenverweis: 
� Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK 2012-2015, S.57ff 

4.2. Wasserversorgung, Abwasserreinigung, Abfallbeseitigung 

Ausgangslage 

Die Region Oberland-Ost wird ausreichend mit qualitativ gutem Quell- und Grundwasser versorgt, was 
bei der regionalen Umsetzung der kantonalen Wasserversorgungsstrategie gebührend berücksichtigt 
werden soll. Im Rahmen der generellen Wasserversorgungs- und Entwässerungspläne (GWP, GEP) 
werden die Leitungsnetze laufend unterhalten. Abwasserreinigung und Abfallentsorgung inkl. 
Separatsammlungen sind in der Region flächendeckend gewährleistet. Der Transport der Abfälle von 
den Tälern in die Verwertungsbetriebe (KVA, Kompostierung etc.) wird von der AG für Abfallverwer-
tung (AVAG) über deren Entsorgungs- bzw. Umladestationen in Brienz, Interlaken und Zweilütschinen 
oder von anderen privaten Entsorgern/Verwertern (Biomasse Jungfrau AG; 2010 in Gründung) 
koordiniert. Eine besondere Herausforderung stellt - neben der allgemeinen Abfallverminderung - die 
langfristige Finanzierung einer flächendeckenden und qualitativ hochstehenden Ver- und Entsorgung 
vor allem in den Streusiedlungen und Tourismusgemeinden dar. 

Entwicklungsgrundsätze 

421 Unterhalt/Sanierung Leitungsnetze  
Region und Gemeinden sichern den Unterhalt und die Sanierung der Leitungsnetze und 
gewährleisten flächendeckend eine qualitativ hochstehende Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung sowie den Löschwasserschutz. 

Kommentar: Die Ver- und Entsorgung mit der Erarbeitung und Umsetzung des GWP und GEP ist Aufgabe der Gemeinden. 
Löschwasserschutz ist Teil des GWP. 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 309-319. 
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422 Entsorgung  
Region und Gemeinden sorgen für ein zeitgemässes Angebot bei der Sammlung und Verwer-
tung der Wertstoffe u.a. durch Separatsammlungen und Entsorgungshöfe und informieren die 
Öffentlichkeit (Bevölkerung und Betriebe) regelmässig über die bestehenden Entsorgungsan-
gebote und die Möglichkeiten zur Abfallminderung. 

Kommentar: Die Sicherung der Entsorgung und Verwertung ist Aufgabe der Gemeinden. Eine Machbarkeitsstudie für eine 
regionale Biogasanlage ist unter Federführung der Regionalkonferenz O-O erfolgt (2010). 2010 wurde die Realisierungsge-
sellschaft 'Biomasse Jungfrau AG' gegründet. 

Quellenverweis: 
� Umweltschutzgesetz (USG), Technische Verordnung für Abfälle (TVA). 
� Abfallleitbild des Kantons Bern. 
 

423 Illegale Entsorgung  
Region und Gemeinden kämpfen gemeinsam gegen alle Formen der illegalen Abfallentsor-
gung, sie schliessen wilde Deponien und ahnden das gesetzeswidrige Verbrennen von 
Abfällen im Freien und in privaten Feuerungsanlagen. 

Kommentar: Die illegale Entsorgung stellt vielerorts noch immer ein Problem dar und hat inakzeptable Umweltbelastungen 
zur Folge. 

Quellenverweis: 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 321-326. 
� Umweltschutzgesetz (USG). 

424 Organisation und Finanzierung  
Die Gemeinden beteiligen sich an effizienten regionalen Organisationsstrukturen im Ver- und 
Entsorgungsbereich und bemühen sich um Gebührenreglemente, die im Interesse des 
haushälterischen Umgangs mit Ressourcen die kostendeckende Finanzierung der Wasserver-
sorgung, der Abwasserreinigung und der Abfallentsorgung vorsehen. 

Kommentar: Voraussetzungen für eine qualitativ hoch stehende Ver- und Entsorgung sind ein professionelles Management 
sowie genügend grosse Mengen und eine Mindestgrösse der Organisationseinheiten. Kostendeckende Gebührenreglemen-
te stellen ein wirksames Instrument zum nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen dar. 

Quellenverweis: 
� Umweltschutzgesetz (USG). 
� Kommunale Reglemente. 

4.3. Energie  

Ausgangslage 

Seit dem Jahr 1991 verfügt die Region Oberland-Ost über ein Energiekonzept und darauf abgestützt 
über eine regionale Energieberatungsstelle, die unter der Schirmherrschaft der Region und des 
Kantons Bern geführt wird. Von grosser Bedeutung ist für die Region die Elektrizitätswirtschaft, allen 
voran die Kraftwerke Oberhasli (KWO) mit insgesamt 9 Wasserkraftwerken und einer Gesamtleistung 
von über 2’000 GWh pro Jahr. Die Region Oberland-Ost hat ein grosses Potenzial an einheimischer 
und erneuerbarer Energie, sei dies Biomasse aus dem Wald, Wasserkraft oder Sonnenenergie. Der 
grösste Teil der Energie stammt aber immer noch aus nicht erneuerbaren Quellen und wird in die 
Region importiert. Immerhin werden 5–10 Prozent der Heizenergie in der Region aus dem einheimi-
schen Wald gewonnen. Wesentlich dazu beigetragen haben die beiden grossen Holzfernheizwerke in 
Meiringen und Interlaken. 
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Entwicklungsgrundsätze 

431 Energie-Effizienz  
Region und Gemeinden fördern die effiziente Nutzung von Energie.  

Kommentar: Die effiziente Energienutzung hat erste Priorität. Die Beratung zu einer effizienten Energienutzung erfolgt durch 
die Energieberatungsstelle der Region (kostenlose Dienstleistung) sowie durch die Erstellung von energieeffizienten Bauten 
und Anlagen der öffentlichen Hand bzw. durch energieeffiziente Sanierung von Gebäuden. Als wegweisende Standards 
gelten der Minergie-Standard sowie die Vorgaben des kantonalen Amtes für Grundstücke und Gebäude. 

Quellenverweis: 
� Minergie (www.minergie.ch). 
� Energiestadt (www.energiestadt.ch). 
� Richtlinie Energie und Haustechnik AGG.  

 

432 Erneuerbare Energien  
Region und Gemeinden fördern die Verwendung von erneuerbaren Energien.  

Kommentar: Die Region ist reich an noch ungenutzten erneuerbaren Energiequellen (Holz, organische Abfälle und andere 
Biomasse, Sonne, Wind, Wasserkraft, Geothermie). Die Region fördert Anlagen, die die Abhängigkeit von nicht erneuerba-
ren Energiequellen vermindern und die Nutzung umweltschonend umsetzen, wie die Holz-Fernheizwerke Meiringen und 
Interlaken sowie die unzähligen Kleinkraftwerke, die Strom aus Trinkwasser nutzen. Die Förderung kann durch Erstellung 
entsprechender Anlagen und/oder durch organisatorische Vorkehrungen erfolgen. Es ist insbesondere im Zusammenhang 
mit Kleinwasserkraftwerken abzuklären, wie mit den Zielkonflikten mit Tourismus und Landschaft umgegangen wird. 

Quellenverweis: 
� Regionales Energiekonzept 1991 (mit Bericht abgeschlossen). 
� Energiegesetz und Energieverordnung von Bund und Kanton. 
� Förderrichtlinien des Amtes für Umweltkoordination und Energie des Kantons Bern. 

 

433 Rahmenbedingungen für die Energiewirtschaft  
Region und Gemeinden schaffen günstige Rahmenbedingungen für die Energiewirtschaft.  

Kommentar: Die Energiewirtschaft bildet einen für die ganze Region sehr wichtigen und zukunftweisenden Wirtschaftsteil, 
der auch nachhaltig und krisensicher Arbeitsplätze schaffen und erhalten kann. Die Region setzt sich ein für gute 
Rahmenbedingungen der Wasserkraftnutzung und für einen einvernehmlichen Ausgleich zwischen den wirtschaftlichen und 
ökologischen Interessen. Gefördert wird ebenfalls das Bestreben der Energiewirtschaft, wichtige Wertschöpfungsketten bei 
der Nutzung von einheimischen Energiequellen zu errichten. Es ist insbesondere im Zusammenhang mit Kleinwasserkraft-
werken abzuklären, wie mit den Zielkonflikten mit Tourismus und Landschaft umgegangen wird. 

Quellenverweis: 
� Regionales Energiekonzept 1991 (mit Bericht abgeschlossen). 
� Förderrichtlinien des Bundesamtes für Energie (Pilotprojekte). 
� Förderrichtlinien des Amtes für Umweltkoordination und Energie des Kantons Bern. 
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434 Energieversorgung  
Die Gemeinden sorgen für die Sicherstellung der Energieversorgung zu marktüblichen Preisen 
auf ihrem Gebiet und unterstützen die Bestrebungen zur dezentralen Wärme- und Stromgewin-
nung unter anderem auch auf der Basis von Erdgas.  

Kommentar: Es ist Aufgabe der Gemeinden, auf ihrem Gebiet die Versorgung mit leitungsgebundener Energie sicherzustel-
len, wobei die Gemeinden diese Aufgabe an Energieversorgungsunternehmen delegieren können. Die Region fördert das 
Bestreben zu einem guten Unterhalt und Ausbau der notwendigen Netze. Insbesondere fördert die Region die Nutzung von 
einheimischen erneuerbaren Energiequellen zur Stromerzeugung (Windenergie, Sonnenenergie, Strom aus Trinkwasser) 
sowie den Einsatz von Erdgas. 

Quellenverweis: 
� Energiegesetz Kanton Bern, Art. 8 ff 
 

435 Kommunale Energiepolitik  
Die Gemeinden nehmen ihre Vorbildfunktion in der Energiefrage wahr  

Kommentar: Die Region fördert das Bestreben der Gemeinden, in Sachen Energie eine Vorreiterrolle gegenüber ihren 
Bürgerinnen und Bürgern zu übernehmen. Sie handeln vor allem in den Bereichen Entwicklungsplanung, Raumordnung, 
Betrieb der kommunalen Gebäude und Anlagen, der Versorgung und Entsorgung sowie in Mobilitätsfragen vorbildlich. 
Wesentlich ist dabei eine gute interne Organisation, die Kommunikation gegen aussen sowie eine geeignete Kooperation mit 
Partnerorganisationen. Unterstützung dazu finden die Gemeinden beim Verein Energiestadt. Interlaken ist mit dem Label 
„Energiestadt“ zertifiziert. Die Erarbeitung eines regionalen Teilrichtplans Energie ist vorgesehen. Ein überkommunaler 
Richtplan Energie Bödeli besteht bereits. 

Quellenverweis: 
� Verein Energiestadt (www.energiecite.ch) 

4.4. Post und Telekommunikation 

Ausgangslage 

Die Region Oberland-Ost ist gerade als Rand- und Tourismusregion auf leistungsfähige Kommunika-
tionssysteme und einen entsprechenden Service public angewiesen. Die "lernende Region" braucht 
einen regen Informationsaustausch im Innern und vielfältige Kommunikationskanäle nach aussen. Die 
Versorgung von Randregionen und Berggebieten mit bezahlbaren und qualitativ hoch stehenden 
Diensten des Medien-, Post- und Fernmeldewesens ist heute teilweise gefährdet. Region und 
Gemeinden sind gefordert, die öffentliche Information über kommunale und regionale Angelegenhei-
ten zu gewährleisten und die für Bevölkerung und Wirtschaft zentralen Versorgungsdienste zu 
sichern. 

Entwicklungsgrundsätze 

441 Post  
Region und Gemeinden setzen sich für eine flächendeckende, qualitativ hochstehende 
Versorgung mit Postdienstleistungen ein.  

Kommentar: Die Versorgung mit Postdienstleistungen kann - je nach konkreten Umständen - mit anderen Versorgungsleis-
tungen anderer Anbieter kombiniert werden (unter Ausnutzung der jeweiligen Synergien). Es existiert ein entsprechendes 
Projekt der schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAG) und der Schweizerischen Post. 

Quellenverweis: 
� SAB und Post: Innovative Versorgungsnetzwerke in der Schweiz – InnoV-net.ch  
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442 Telekommunikation/Internet  
Region und Gemeinden setzen sich für die zügige Verbreitung der Breitbandtechnologie ein 
sowie für einen möglichst leichten Zugang von Bevölkerung, Gästen und Wirtschaft zu den 
Datennetzen.  

Kommentar: Der Breitbandanschluss wurde 2008 Teil des Fernmelde-Grundversorgungsauftrags. Technisch geeignet für 
breitbandige Datenübertragungen sind auch Elektrizitätsleitungen, Kabel- und Funknetze. Der Handlungsspielraum von 
Region und Gemeinden besteht in der politischen Einflussnahme auf Gesetzgeber/Anbieter und die Nutzung eigener 
Spielräume (öffentliche Angebote, Betreiben eigener Netze, Auflagen bei Konzessionierungen etc.). 

Quellenverweis: 
� Verordnung über Fernmeldedienste (FDV) 
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5. Gesundheit, Bildung, Kultur  

5.1. Gesundheit und soziale Sicherheit  

Ausgangslage 

Die Region Oberland-Ost verfügt mit den fmi-Spitälern Interlaken und Meiringen, der Psychiatriezent-
rum Privatklinik Meiringen, der Rehaklinik Hasliberg und dem bestehenden Netz frei praktizierender 
Ärzte über eine gute medizinische Versorgung, die – kombiniert mit dem paramedizinischen Dienst-
leistungsangebot - ein Grossteil der entsprechenden Bedürfnisse der Bevölkerung und der Gäste 
abdeckt. Weitere Stützen im Bereich Gesundheit und soziale Sicherheit sind die diversen Alterspfle-
geeinrichtungen, Behindertenheime und Spitex-Vereine, die regionalisierten Sozialdienste mit Sitz in 
Interlaken und Meiringen sowie zusätzliche, oft private und lokale Beratungs-, Betreuungs- und 
Hilfsangebote. Gefordert ist die Region Oberland-Ost insbesondere in Bezug auf die langfristige 
Sicherung der stationären Medizin (inkl. heutige Tätigkeitsschwerpunkte) sowie auf die ausreichende 
Bereitstellung von ambulanten und stationären Hilfs- und Pflegeangeboten für die in der Region stark 
wachsende Zahl älterer Menschen. Handlungsbedarf besteht zudem in der offenen Jugendarbeit und 
der Suchtprävention sowie bei der Integration fremdsprachiger Kinder und Erwachsener.  

Entwicklungsgrundsätze 

511 Medizinische und psychotherapeutische Versorgung  
Region und Gemeinden engagieren sich gemeinsam für die Sicherung der dezentralen 
medizinischen Grundversorgung und der regionalen Spital- und Klinikkapazitäten. 

Kommentar: Die medizinische Versorgung kann von Region und Gemeinden nur marginal direkt beeinflusst werden. 
Wesentlich ist hier das geeinte Auftreten der Region gegenüber dem federführenden Kanton und die Sensibilisierung der 
Bevölkerung, die regionalen Einrichtungen auch tatsächlich zu benutzen. Region und Gemeinden setzen sich insbesondere 
für den Erhalt des Spitals Interlaken und das Gesundheitszentrum Meiringen ein. 

Quellenverweis: 
� Mehrjahresprogramm der Region Oberland-Ost 2003/2006, S. 9. 
 

512 Notfall- und Rettungsdienste  
Region und Gemeinden setzen sich ein für qualitativ hoch stehende Notfall- und Rettungs-
dienste in der Region und für die Sicherung der organisatorischen und operativen Kapazitäten 
vor Ort. 

Kommentar: Die Region ist  insbesondere auch aus touristischen Gründen auf einen hervorragenden Ruf der Notfall- und 
Rettungsdienste angewiesen. 
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513 Alterspflege  
Region und Gemeinden sorgen für ein bedürfnisgerechtes Angebot in der ambulanten 
Unterstützung und der stationären Pflege älterer Menschen (inkl. Schaffung eines geriatrischen 
Stützpunktes). Sie koordinieren die kommunalen Altersplanungen und die Planung von 
Alterswohnungen unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Umstände und unter Mitwir-
kung aller betroffener Einrichtungen und Dienste. 

Kommentar: Der Bereich Alterspflege gewinnt infolge der demographischen Entwicklung (Stichwort: starker Anstieg der 
Betagtenzahlen) zunehmend an Bedeutung. Es fehlt an einer Übersicht über die Alterswohnangebote in der Region 
Oberland-Ost. Ein Altersleitbild für die Region mit der Berücksichtigung der demographischen Entwicklung soll erarbeitet 
werden. 
Quellenverweis: 
� Altersleitbild plus Planungsbericht 2005, Kanton Bern  
 

514 Sozialhilfe  
Region und Gemeinden engagieren sich über die gemeinsamen Sozialdienste für die bedarfs-
gerechte Weiterentwicklung der Einzelfallhilfe und setzen sich ein für eine professionelle und 
effiziente Ausgestaltung der institutionellen Sozialhilfe (Vormundschaft, Asylwesen etc.) u.a. 
durch vermehrte Kooperation. 

Kommentar: Die institutionelle Sozialhilfe sieht sich mit zunehmend schwierigeren Problemlagen und Herausforderungen 
konfrontiert, die zum Teil nur über vermehrte Kooperation zwischen den Gemeinden befriedigend gelöst werden können. 
Verschiedene Regionsgemeinden arbeiten bereits in gewissen Bereichen enger zusammen. 

 

515 Jugendarbeit  
Region und Gemeinden fördern die offene Kinder- und Jugendarbeit unter anderem durch die 
Vernetzung der Akteure (Schulen, Vereine, Kirche, Polizei etc.) und unterstützen die Weiter-
entwicklung der bestehenden Einrichtungen. 

Kommentar: Die Problemlage von Kindern und Jugendlichen akzentuiert sich teilweise auch in der Region Oberland-Ost und 
begründet das wachsende Bedürfnis an einer offenen Jugendarbeit. Mit der „Jugendarbeit Oberhasli“ und insbesondere mit 
der „Jugendarbeit Bödeli“ bestehen in der Region bereits ausbaufähige Strukturen für eine gemeindeübergreifende Kinder- 
und Jugendarbeit. 

Quellenverweis: 
� Planungsgrundlagen des Trägervereins VOJA des Kantons Bern  
� Konzeptionelle Grundlagen der Jugendarbeit Bödeli 
� Agglomerationsprogramm Interlaken und Umgebung 2005, S.15, Massnahme KSE 4 
 

516 Sucht- und Gewaltprävention  
Region und Gemeinden fördern geeignete Strukturen für die Zusammenarbeit von Schulen, 
Jugendarbeit, Vereinen, Kirchen, Polizei etc. und sorgen für eine wirksame Sucht- und 
Gewaltprävention unter Einbezug der entsprechenden Fachstellen und Institutionen. 

Kommentar: Vordringlichste Aufgabe im Bereich Sucht- und Gewaltprävention ist die Entwicklung einer integralen 
Suchtprävention (Alkohol, Drogen, Medikamente etc.) und deren Verknüpfung mit einer ganzheitlichen Gesundheitsförde-
rung und mit der Einübung von friedlichen Konfliktlösungen auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Die 
Beratungsstelle Contact Interlaken ist im Bereich Früherkennung, Frühintervention und Sensibilisierung tätig. 

Quellenverweis: 
� Leitbild Berner Oberland, VWK, S. 7 (H3) 
� EKDF, psychoaktiv.ch, 2005 
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517 Integration der Fremdsprachigen  
Region und Gemeinden setzen sich ein für die Integration der ausländischen Bevölkerung in 
die Gesellschaft und schaffen die dafür notwendigen Voraussetzungen wie die Förderung der 
Sprachkenntnisse und des kulturellen Austausches. 

Kommentar: Die Region Oberland-Ost hat für Gemeinden eine Rahmenvereinbarung mit Bildungseinrichtungen erarbeitet 
und koordiniert. 

Quellenverweis: 
� Leitbild Berner Oberland, VWK, S. 7  

518 Sicherheit  
Region und Gemeinden sorgen für ein hohes Sicherheitsgefühl von Bevölkerung und Gästen 
unter anderem durch eine entsprechende Gestaltung des öffentlichen Raums sowie durch eine 
ausreichende Dotierung und die Bürgernähe der Polizei. 

Kommentar: Ein hohes Sicherheitsgefühl ist Voraussetzung für die Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Region. 

Quellenverweis: 
� Leitbild Berner Oberland, VWK, S. 7  

5.2. Bildung  

Ausgangslage 

Die Region Oberland-Ost verfügt im Bereich der Primarstufe, Sekundarstufe I und Sekundarstufe II 
über umfassende Schuleinrichtungen (Volksschulen, Berufsbildungszentrum und Gymnasium 
Interlaken). Ergänzt werden diese durch ein vielfältiges Angebot in der beruflichen Weiterbildung, bzw. 
der Erwachsenenbildung. Die Region sieht sich im Bildungsbereich mit verschiedensten Herausforde-
rungen konfrontiert: gefährdete Schulstandorte bzw. Klassenschliessungen durch rückläufige 
Schülerzahlen, Lehrstellenknappheit und Lücken in der tertiären Bildungsstufe (insbesondere im 
Bereich Pflege und Tourismus). Hinzu kommen das wachsende Bedürfnis nach familienergänzenden 
Kinderbetreuung (Blockzeiten, Tagesschulen) und der von Eltern und Schulen geltend gemachte 
Bedarf an vermehrter Schulsozialarbeit.  

Entwicklungsgrundsätze 

521 „Lernende Region“  
Die Region Oberland-Ost versteht sich als „Lernende Region“ mit dem Ziel, die ansässigen 
Bildungsakteure miteinander zu vernetzen, den Wissensaustausch aller Interessierten 
innerhalb der Region zu fördern und das vorhandene Wissen für die regionale Entwicklung 
vermehrt zu nutzen. 

Kommentar: Unter dem Begriff „Lernende Region“ wird ein neuer regionaler Entwicklungsansatz verstanden, welcher den 
Schwerpunkt auf die kollektive Nutzung des in der Region vorhandenen Wissens legt. 

Quellenverweis: 
� seco, Das Konzept der Lernenden Region und seine Umsetzung, Tagungsunterlagen „Lernende Regionen, Wissenszu-

gang“ vom 26./27. September 2005. 
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522 Volksschule  
Region und Gemeinden schaffen die Rahmenbedingungen für eine optimale Bildungsinfra-
struktur und leisten einen Beitrag zur Qualitätssicherung eines hochstehenden Bildungsange-
botes im Rahmen von Schulführung und Schulaufsicht. 

Kommentar: Volksschulplanung ist in erster Linie Angelegenheit des Kantons. Das Engagement von Region und Gemeinden 
konzentriert sich auf das Schaffen guter Rahmenbedingungen und auf die konsequente Ausnutzung der Spielräume in der 
Führung und Aufsicht der Schulen. 

Quellenverweis: 
� Mehrjahresprogramm 2003-2006 
� VWK BeO, Leitbild Berner Oberland 2004. 
� Bildungsstrategie des Kantons Bern 2005. 

 

523 Sekundarstufe II  
Region und Gemeinden machen sich stark für Erhalt und Weiterentwicklung des Bildungsan-
gebotes in der Sekundarstufe II. 

Kommentar: Bildungspolitische Schwerpunkte der Region in der Sekundarstufe II sind die Erleichterung des Berufseinstiegs 
von Jugendlichen durch gezielte berufsvorbereitende Angebote, die Sicherung eines ausreichenden Angebots an Lehrstellen 
und Berufslehrgängen sowie die Gewährleistung eines breiten Schulangebots auf Gymnasialstufe. 

Quellenverweis: 
� VWK BeO, Leitbild Berner Oberland 2004, S. 6. 
 

524 Tertiärstufe  
Region und Gemeinden setzen sich gemeinsam ein für die Schaffung von Bildungsangeboten 
auf der Tertiärstufe (Diplom-/Nachdiplomstudien, Kompetenzzentren) in der Region Oberland-
Ost, insbesondere für die Ansiedlung einer Höheren Fachschule für Diplompflege und einer 
Fachhochschule für Tourismus und Wellness. 

Kommentar: Bildungsangebote auf Tertiärstufe mit unmittelbarem regionalem Bezug sind eine wichtige Voraussetzung für 
den Entwicklungsansatz der „Lernenden Region“. Zusammen mit einer gut ausgebauten Sekundarstufe II sind sie ein 
wirksames Instrument gegen das Abwandern von wichtigen Wissensträgern („Brain Drain“). 

Quellenverweis: 
� VWK BeO, Leitbild Berner Oberland 2004, S. 6. 
� Strategie zur differenzierten Stärkung des ländlichen Raumes, AG Berner Oberland. 

 

525 Berufs- und Laufbahnberatung  
Region und Gemeinden setzen sich ein für Erhalt und bedarfsgerechte Weiterentwicklung des 
Beratungsangebotes für Schüler/innen, Jugendliche und Erwachsene in der Region. 

Kommentar: Ein gutes Berufs- und Laufbahnberatungsangebot  in der Region ist ein wirksames Instrument gegen 
Arbeitslosigkeit und insbesondere gegen die Abwanderung von erwerbswilligen Personen. Aus diesem Grunde ist es wichtig, 
dass dieses Angebot der Region erhalten bleibt. 

Quellenverweis: 
� Konzept über die Förderung der Weiterbildung im Kanton Bern 2003 
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526 Erwachsenenbildung  
Region und Gemeinden initiieren und fördern die Vernetzung der Anbieter in der Erwachse-
nenbildung und unterstützen die Koordination der Angebote und deren Bekanntmachung bzw. 
Vermarktung in der Region. 

Kommentar: Die Erwachsenenbildung ist eine wichtige Ergänzung zum regionalen Berufs- und Weiterbildungsangebot. 
Handlungsbedarf besteht weniger in der Ausweitung der Bildungsinhalte als vielmehr in der Vernetzung der Akteure und der 
gemeinsamen Werbung für die Angebote.  

Quellenverweis: 
� Konzept über die Förderung der Weiterbildung im Kanton Bern 2003 

 

527 Schul- und familienergänzende Angebote  
Region und Gemeinden schaffen bedarfsgerechte Angebote für familienergänzende Kinder-
betreuung (Kindertagesstätten, Tagesschulen) und treffen die nötigen Vorkehrungen für das 
Wirken der Schulsozialarbeit. 

Kommentar: Familienergänzende Angebote sind eine wichtige Voraussetzung für die Gleichstellung und eine stärkere 
Erwerbstätigkeit von Frauen. 

Quellenverweis: 
� Bildungsstrategie des Kantons Bern 2005. 

5.3. Erholung, Sport, Kultur  

Ausgangslage 

In der Region Oberland-Ost gibt es dank einer Vielzahl von Sportvereinen ein vielfältiges Angebot für 
Aktivsport und hochwertige Möglichkeiten für Naherholung und Outdoorsport mit starkem Naturbezug. 
Das Hauptproblem liegt in der unterschiedlichen Auslastung der Sportanlagen bzw. im Fehlen eines 
regionalen Anlagenkonzepts und -managements. Im kulturellen Bereich verfügt die Region über ein 
reiches Vereinsleben und eine Fülle einzelner zum Teil schweizweit bekannter Angebote (Ballenberg, 
Tellspiele, Unspunnenfest, Greenfield Festival, Truckerfestival, Mystery Park und viele andere). 
Kulturpolitische Herausforderungen für die Region liegen unter anderem in der ungenügenden 
Vernetzung der Anbieter und im ungenügenden Event- und Begegnungsangebot für Jugendliche (z.B. 
Treffpunkt ohne Konsumationszwang). 

Entwicklungsgrundsätze 

531 Erholungs- und Bewegungsräume  
Region und Gemeinden bewahren und fördern durch geeignete raumplanerische Massnahmen 
die bestehenden (Nah-)Erholungs- und Bewegungsräume für Bevölkerung und Gäste. 

Kommentar: Instrumente zur Förderung der Erholungs- und Bewegungsräume sind u.a. Ortsplanungen, Baureglemente und 
(andere) behördenverbindliche Richtpläne und Konzepte. 

Quellenverweis: 
� BASPO, Sportpolitik, Informationen aus dem öffentlich-rechtlichen Sport, 2002, S. 22. 
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532 Sportanlagen  
Region und Gemeinden unterstützen eine regional koordinierte Planung und Vermittlung der 
Sportanlagen und optimieren deren Auslastung unter anderem durch die Ermöglichung einer 
vermehrten touristischen Nutzung. 

Kommentar: Ein Teil der Sportanlagen der Region haben eine ungenügende Auslastung, ein anderer Teil (insbesondere im 
Raum Bödeli) ist  sogar überlastet. Die gemeinsame Planung der öffentlichen Sportanlagen und des Anlagenbetriebs und 
deren Koordination mit privaten Anbietern ist Gegenstand Sport- und Erholungskonzeptes der Teilregion 1 Interlaken. Es 
besteht eine Arbeitsgruppe Sportfachstelle. 

Quellenverweis: 
� Agglomerationsprogramm Interlaken und Umgebung. 
� Sport- und Erholungskonzept der Teilregion 1 Interlaken. 

 

533 Sportförderung  
Die Regionsgemeinden fördern die Sportvereine nach abgesprochenen, transparenten 
Kriterien und unterstützen die Durchführung national und international bedeutsamer Sportver-
anstaltungen in der Region. 

Kommentar: Die schrittweise Entwicklung von abgestimmten Instrumenten der Sportförderung ist Teil des Agglomerations-
programms von Interlaken und Umgebung. Mit Ausnahme des FIS-Weltcuprennens am Lauberhorn, des Jungfraumarathons 
und des Inferno-Triathlons (Schilthorn) verfügt die Region über keine regelmässig stattfindenden Grossveranstaltungen im 
Spitzensport mit nationalem oder internationalem Ruf. Vereinzelt finden Etappenhalte der Tour-de-Suisse in der Region statt. 
Im 2010 wurde der Trägerverein Lauberhornrennen gegründet. 

Quellenverweis: 
� Agglomerationsprogramm Interlaken und Umgebung. 

 

534 Kulturangebot  
Region und Gemeinden begünstigen ein vielfältiges Kulturangebot in allen Sparten zur 
Vermittlung von traditionellem bis modernem Kulturgut. 

Kommentar: Ein vielfältiges Kulturangebot ist auch touristisch von grossem Interesse. Dem Kulturangebot hinzuzurechnen 
ist auch die ansprechende Gestaltung des öffentlichen Raumes (Ortskerne) bzw. die Kunst im öffentlichen Raum. 

Quellenverweis: 
� Leitbild Berner Oberland VWK, F5. 
� Agglomerationsprogramm Interlaken und Umgebung 2005. 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 335. 

 

535 Kulturförderung  
Region und Gemeinden fördern das einheimische Kulturschaffen (Kulturvereine, freie Szene), 
sorgen für gute Rahmenbedingungen (u.a. Räumlichkeiten) für Kulturanbietende und Kultur-
schaffende und unterstützen den kulturellen Austausch über die Regions- und Landesgrenzen 
hinweg. 

Kommentar: Ein reichhaltiges einheimisches Kulturleben ist eine wichtige Voraussetzung für die lokal-regionale Identität und 
für einen regen Gedankenaustausch. Die Aufbauarbeiten für die Bildung einer Kulturkonferenz sind gestartet. Ab 2013 wird 
dies zu einer obligatorischen Aufgabe der Regionalkonferenzen (Inkrafttreten KFG). 

Quellenverweis: 
� Agglomerationsprogramm Interlaken und Umgebung 2005. 
� Entwicklungskonzept 2005, S. 335. 
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536 Angebote für Jugendliche  
Region und Gemeinden sorgen in Abstimmung mit der Jugendarbeit für attraktive Begeg-
nungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche und fördern die Verbesserung des Kultur- und 
Eventangebots für junge Menschen. 

Kommentar: Mit guten Begegnungsmöglichkeiten und günstigen Kulturangeboten wird den Jugendlichen die Möglichkeit für 
sinnvolle Freizeitbeschäftigungen geboten. Zur Jugendkulturarbeit gehört ebenfalls die ausreichende Bereitstellung von 
günstigen Übungsräumen. 

Quellenverweis: 
� Agglomerationsprogramm Interlaken und Umgebung 2005. 

 

537 Vernetzung  
Region und Gemeinden unterstützen die Vernetzung der lokal-regionalen Kulturszene (Kultur-
schaffende und Kulturanbietende) und die Bestrebungen zur gemeinsamen Werbung und 
Vermarktung des Kulturangebots. 

Kommentar: Das Schaffen einer Kulturkonferenz u.a. zur Vernetzung der Akteure im Kulturbereich und zur Etablierung eines 
kompetenten Ansprechpartners der Behörden für regionale Kulturbelange ist bereits Teil des Agglomerationsprogramms für 
Interlaken und Umgebung. Mit „7 Tage“ der Jungfrau-Zeitung verfügt die Region zumindest über einen wöchentlich 
erscheinenden Kultur- und Eventkalender. 

Quellenverweis: 
� Agglomerationsprogramm Interlaken und Umgebung 2005. 
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6. Innerregionale und interregionale Zusammenarbeit  

Ausgangslage 

Als erste Region im Kanton Bern hat die Region Oberland-Ost im Juni 2008 die kantonale Strategie 
für Agglomerationen und regionale Zusammenarbeit umgesetzt und die Regionalkonferenz Oberland-
Ost gegründet. Diese hat unter anderem zur Aufgabe, die interkommunale Zusammenarbeit zu 
koordinieren. 

Die interregionale Zusammenarbeit wird durch die Vertretung der Region Oberland-Ost in den 
Gremien der Volkswirtschaft Berner Oberland oder bilateral mit den Nachbarregionen sichergestellt. 

Entwicklungsgrundsätze 

601 Interkommunale Zusammenarbeit  
Region und Gemeinden nehmen in der Regionalkonferenz die vom Kanton vorgegebenen 
obligatorischen sowie selber definierten freiwilligen Aufgaben wahr. 

Kommentar: Die Regionalkonferenz ist zwingend für die Abstimmung von Siedlung und Verkehr zuständig. Sie erarbeitet das 
„Regionale Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept“ und das Angebotskonzept im öffentlichen Verkehr. Zudem wird die 
Regionalkonferenz bei Bedarf die Aufgaben einer regionalen Kulturkonferenz übernehmen. Auch ist sie zuständig für die 
Umsetzung der Neuen Regionalpolitik NRP in der Region Oberland-Ost. Die Regionsgemeinden können der Regionalkonfe-
renz weitere regionale oder teilregionale Aufgaben übertragen. 

Quellenverweis:  
� Vortrag des Regierungsrates an den Grossen Rat betreffend (...) Umsetzung der Strategie für Agglomerationen und 
regionale Zusammenarbeit, November 2005. 

 

602 Interregionale Zusammenarbeit  
Die Region Oberland-Ost pflegt die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im Oberland-Ost 
und koordiniert die Entwicklung im Bereich von Wirtschaft, Infrastruktur, Energie, Landschaft 
sowie Gesundheit, Bildung und Kultur. Sie beteiligt sich im Netzwerk der Berner Regionen und 
anderen regionalen Institutionen und steht in engem Kontakt zu den zuständigen Fachstellen 
des Kantons Bern. Bei Bedarf koordiniert sie auch Aufgaben mit Nachbarkantonen. 

Kommentar: Partner der Zusammenarbeit sind die benachbarten Bergregionen bzw. Regionalkonferenzen, die Volkswirt-
schaft Berner Oberland sowie weitere Wirtschaftsorganisationen und Fachverbände. 
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A16 Definition der Koordinationsstände gemäss AGR 

Im gesamten RGSK und Agglomerationsprogramm werden die Koordinationsstände gemäss der 
folgenden Definition des AGR verwendet (nicht diejenigen des TBA): 

 

Vororientierung (VO) 

Die Vororientierung zeigt, welche raumwirksamen Tätigkeiten sich noch nicht in dem für die Abstimmung 
erforderlichen Mass umschreiben lassen, aber erhebliche Auswirkungen auf die Nutzung des Bodens haben 
können.   

Ein Vorhaben kann als Vororientierung bezeichnet werden, wenn  
- die vorgesehenen raumwirksamen Tätigkeiten noch allzu unbestimmt sind, als dass der überörtliche 

Koordinationsbedarf ermittelt werden kann, oder 

- die Zusammenarbeit noch nicht eingeleitet wurde. 

Vororientierungen binden die Behörden im Verfahren. Eine genauere Lokalisierung der Konflikte und Interessen 
ist noch nicht möglich, Art und Weise der Realisierung bleibt noch offen. Es handelt sich um Vorhaben, von 
denen feststeht, dass sie mit erheblichen Auswirkungen auf die räumliche Entwicklung verbunden sein können 
und daher einen Abstimmungsbedarf schaffen werden, diese Auswirkungen sind aber noch nicht genügend klar 
und der Ausgang der weiteren Abklärungen ist ungewiss.  
 

Zwischenergebnis (ZE) 

Zwischenergebnisse sind Vorhaben, die noch nicht abgestimmt sind, für die sich aber klare Aussagen zu den 
weiteren Abstimmungsschritten machen lassen. Die Massnahme oder der Standort ist nicht mehr im Grundsatz 
umstritten. Ein Zwischenergebnis zeigt, welche raumwirksamen Tätigkeiten noch nicht aufeinander abgestimmt 
sind und was vorzukehren ist, um eine zeitgerechte Abstimmung zu erreichen.  

Ein Vorhaben kann als Zwischenergebnis bezeichnet werden, wenn  
- die Koordination angesichts der zu erwartenden nach geordneten Planungen und Entscheide noch sicherge-

stellt werden muss,  

- die Zusammenarbeit erst eingeleitet wurde und  

- noch nicht beurteilt werden kann, ob die materiellen Anforderungen an die Koordination erfüllt sind. 

Zwischenergebnisse binden die Behörden im Verfahren und – soweit bereinigt – in der Sache. Konflikte sind 
lokalisierbar, aber noch nicht alle abgestimmt. Zwischenergebnisse enthalten Verfahrensaufträge, die einzelnen 
Handlungsschritte, die im Hinblick auf die Erarbeitung einer zeitgerechten Abstimmung zu erfolgen haben, 
werden aufgezeigt.  
 

Festsetzung (FS) 

Festsetzungen sind Vorhaben, die mit Blick auf die wesentlichen räumlichen Auswirkungen bereits abgestimmt 
sind. Sind beschlussreif. 

Die Festsetzung zeigt, wie raumwirksame Tätigkeiten aufeinander abgestimmt sind. Ein Vorhaben kann als 
Festsetzung bezeichnet werden, wenn 
- die Koordination angesichts der zu erwartenden nachgeordneten Planungen und Entscheide sichergestellt ist, 

- die Zusammenarbeit abgeschlossen ist, und  

- die materiellen Anforderungen an die Koordination erfüllt sind.  

Festsetzungen binden die Behörden in der Sache und im Verfahren. Die Konflikte sind abgestimmt, die grobe 
Machbarkeit abgeklärt. 
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A17 Statistik Veloparkplätze Agglomeration Interlaken 

 

 



RGSK Oberland-Ost. Anhang. Statistik Veloparkplätze Agglomeration Interlaken 

 

 96  

Standorte der erhobenen Anlagen: 
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A18 Unüberbaute Bauzonen der Region Oberland-Ost 
auf Gemeindeebene, aufgeteilt nach Arbeits-, Misch- und Wohnzone, alphabetisch geordnet. 
Unüberbautes Minimum (V1) und Maximum (V2)2 

 
 

 Zone Total ha  Unüberbaut 
Minimum  
(V1) in ha  

Unüberbaut 
Maximum (V2) in 

ha 

V1  
in % 

V2  
in % 

       Beatenberg A 0.5 0.1 0.1 26% 28% 

 M 19.0 3.1 5.1 16% 27% 

 W 21.7 2.9 5.1 13% 23% 

 Total  41.2 6.1 10.3 15% 25% 

       Bönigen (A) A 6.7 1.3 1.8 19% 27% 

 M 16.8 0.8 1.5 5% 9% 

 W 31.4 3.5 5.9 11% 19% 

 Total  54.9 5.6 9.2 10% 17% 

       Brienz  A 10.5 3.5 4.8 33% 46% 

 M 36.5 7.1 9.0 19% 25% 

 W 58.1 5.2 13.2 9% 23% 

 Total  105.2 15.7 27.1 15% 26% 

       Brienzwiler A 0.9 0.5 0.5 60% 61% 

 M 19.0 2.5 3.3 13% 17% 

 Total  19.8 3.0 3.8 15% 19% 

       Därligen (A) A 2.2 0.7 0.9 30% 43% 

 M 6.7 0.3 1.1 5% 16% 

 W 2.2 0.3 0.3 12% 15% 

 Total  11.1 1.2 2.3 11% 21% 

       Gadmen A 0.7 0.1 0.3 19% 41% 

 M 3.0 0.0 0.1 0% 3% 

 W 2.3 0.5 0.6 24% 28% 

 Total  6.0 0.7 1.0 11% 17% 

       Grindelwald A 3.5 1.5 1.7 44% 47% 

 M 27.0 3.5 5.9 13% 22% 

 W 110.9 10.6 23.2 10% 21% 

 Total  141.4 15.6 30.7 11% 22% 

       Gsteigwiler (A) M 6.9 0.3 0.5 4% 8% 

 W 4.5 0.4 0.8 8% 18% 

 Total  11.4 0.6 1.3 5% 12% 

       Gündlischwand M 9.2 1.0 1.4 11% 16% 

 W 1.1 0.7 0.7 60% 64% 

 Total  10.3 1.7 2.2 17% 21% 

       

                                                      
2 Als Minimum (V1) und damit als untere Grenze der Bandbreite gelten Flächen, die sich am Rande des 

weitgehend überbauten Siedlungsgebietes der Gemeinden befinden. Als Maximum (V2) und damit als Ober-
grenze der Bandbreite werden zusätzlich unüberbaute Bauzonen innerhalb des Siedlungsgebietes bezeichnet 
(AGR 2009). 
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 Zone Total ha  Unüberbaut 
Minimum  
(V1) in ha  

Unüberbaut 
Maximum (V2) in 

ha 

V1  
in % 

V2  
in % 

       Guttannen A 0.1 0.0 0.0 0% 0% 

 M 4.8 0.3 0.5 6% 11% 

 Total  4.9 0.3 0.5 6% 11% 

       Habkern M 11.6 0.6 1.6 5% 14% 

 W 3.4 0.0 0.4 0% 13% 

 Total  14.9 0.6 2.1 4% 14% 

  0.0 0.0 0.0   Hasliberg M 36.7 4.1 7.4 11% 20% 

 W 12.3 2.7 3.5 22% 28% 

 Total  49.1 6.8 10.9 14% 22% 

       Hofstetten bei Brienz A 1.6 0.9 0.9 56% 58% 

 M 9.5 0.2 0.6 2% 6% 

 W 5.6 0.3 0.8 5% 15% 

 Total  16.8 1.3 2.4 8% 14% 

       Innertkirchen A 2.0 0.4 0.5 22% 23% 

 M 13.8 1.0 1.6 7% 12% 

 W 11.4 1.4 2.4 12% 21% 

 Total  27.2 2.8 4.5 10% 16% 

       Interlaken (A) A 25.9 7.1 9.3 27% 36% 

 M 34.7 3.8 6.0 11% 17% 

 W 51.3 3.9 6.2 8% 12% 

 Total  112.0 14.8 21.4 13% 19% 

       Iseltwald A 1.3 0.4 0.5 32% 42% 

 M 5.5 0.2 0.7 4% 13% 

 W 6.1 2.0 2.8 33% 45% 

 Total  12.9 2.6 4.0 20% 31% 

       Lauterbrunnen A 3.4 1.8 2.0 53% 59% 

 M 64.8 7.3 12.5 11% 19% 

 W 27.1 3.6 6.0 13% 22% 

 Total  95.3 12.8 20.5 13% 21% 

       Leissigen A 0.7 0.2 0.2 31% 32% 

 M 14.7 1.3 2.7 9% 19% 

 W 17.4 1.4 3.3 8% 19% 

 Total  32.9 2.9 6.3 9% 19% 

       Lütschental M 1.8 0.5 0.6 26% 35% 

 Total  1.8 0.5 0.6 26% 35% 

       Matten bei Interlaken (A) A 6.5 2.5 2.8 38% 43% 

 M 24.6 2.1 5.1 8% 21% 

 W 45.2 2.5 7.2 5% 16% 

 Total  76.3 7.0 15.1 9% 20% 

       Meiringen A 14.1 2.6 4.8 18% 34% 

 M 34.8 0.9 3.0 3% 9% 

 W 96.8 7.3 14.1 8% 15% 

 Total  145.7 10.8 21.8 7% 15% 

       Niederried bei Interlaken M 5.0 0.5 1.0 10% 20% 

 W 6.2 0.3 0.5 5% 8% 

 Total  11.2 0.8 1.5 7% 13% 
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 Zone Total ha  Unüberbaut 
Minimum  
(V1) in ha  

Unüberbaut 
Maximum (V2) in 

ha 

V1  
in % 

V2  
in % 

       Oberried am Brienzersee A 4.2 0.5 1.0 12% 23% 

 M 11.3 0.9 1.5 8% 13% 

 W 2.5 0.2 0.2 8% 9% 

 Total  18.1 1.6 2.7 9% 15% 

       Ringgenberg (A) A 8.1 2.3 2.8 28% 34% 

 M 17.3 0.0 0.3 0% 2% 

 W 40.3 2.0 4.3 5% 11% 

 Total  65.7 4.3 7.4 7% 11% 

       Saxeten M 3.6 0.2 0.3 6% 9% 

 Total  3.6 0.2 0.3 6% 9% 

       Schattenhalb A 2.7 0.7 0.9 25% 34% 

 M 10.0 0.8 1.6 8% 16% 

 W 0.8 0.1 0.4 15% 47% 

 Total  13.5 1.6 2.9 12% 22% 

       Schwanden bei Brienz M 16.8 1.3 2.8 8% 16% 

 W 4.7 0.6 1.0 12% 21% 

 Total  21.5 1.9 3.7 9% 17% 

       Unterseen (A) A 4.6 1.8 2.3 39% 50% 

 M 13.9 1.9 2.5 14% 18% 

 W 76.0 8.0 12.6 11% 17% 

 Total  94.5 11.8 17.4 12% 18% 

       Wilderswil (A) A 20.6 8.8 10.9 43% 53% 

 M 50.4 2.7 6.8 5% 13% 

 W 2.1 0.0 0.7 0% 33% 

 Total  73.1 11.5 18.3 16% 25% 

       
Region Oberland-Ost A 120.8 37.8 49.1 31% 41% 

 M 607.5 59.4 113.5 10% 19% 

 W 527.7 48.5 86.5 9% 16% 

 Total  1'256.0 145.8 249.1 12% 20% 

       Agglomerationsgemeinden A 81.5 24.8 31.3 30% 38% 

 M 171.3 11.9 23.8 7% 14% 

 W 253.0 20.6 38.0 8% 15% 

 Total  505.8 57.3 93.1 11% 18% 
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A20 Verkehrsrichtplan Bödeli - crossbow 
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A21 Dokumentation zur Erstellung der Vororientierung 
Vorranggebiete für Natur und Landschaft 

 Vorgehen 

Die in der Karte abgebildeten Vorranggebiete wurden mit einem GIS wie 
folgt zusammen gestellt: 

Erstellungsschritte - Union der Flächen gemäss der unten stehenden Tabellen 
(siehe Hinweiskarten 2 bis 4) 

- Reduktion auf den Perimeter der Region Oberland-Ost 

- Subtraktion aller Bauzonen des Übersichtszonenplanes des Kantons 
Bern (ohne Skipisten und Zonen für Sport- und Freizeitanlagen: 
UZP_BAU.shp, alle Flächen mit "("ZONE_D" <>  'ZSF') AND ("ZONE_D" 
<> 'SKI' )", 30.11.2009. 

Bereinigung und  
Aufarbeitung 

Die Im RGSK 1. Generation als Vororientierung abgebildeten Vorranggebie-
te Natur und Landschaft dienen als Grundlage für eine eingehendere 
Betrachtung im RGSK 2. Generation (Massnahme L1). Die einbezogenen 
Inventare haben teilweise sehr kleine und verstreute Perimeter. Für eine 
Festsetzung von Vorranggebieten Natur und Landschaft sollen grössere 
und zusammenhängende Landschaftsräume erarbeitet werden. 

In die Vororientierung eingeflossen sind auch die Uferschutzzonen aus dem 
Übersichtszonenplan, die Grundwasserschutzzonen S1 + S2 aus der 
digitalen Grundwasserkarte und die Detailabgrenzungen des Konzepts zum 
Abbau von Verbreitungshindernissen für Wildtiere des Kantons Bern. Diese 
Perimeter überlappen teilweise Siedlungsgebiete. Da lediglich überlappen-
de rechtsgültige Bauzonen aus dem Perimeter der Vorranggebiete entfernt 
wurden, sind auch in Siedlungsgebieten verschiedene kleinere, nicht 
zusammenhängende Flächen übriggeblieben. Es sind Hinweise auf 
mögliche Konflikte und müssen bereinigt werden. 

In die Vorranggebiete Natur und Landschaft sollen auch die auszuschei-
denden Gewässerräume (Massnahme L2) aufgenommen werden. 

Massnahmenpakete und 
Karten 

- Massnahmenpaket L1: Natur und Landschaft 

- Massnahmenpaket  L2: Ausscheidung von Gewässerräumen 

- Richtplankarte: Vorrangebiet für Natur und Landschaft 

- Hinweiskarten 2 bis 4: Darstellung aller Grundlagen gemäss Tabelle 
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Modell zur Erstellung der Vororientierung Vorranggebiete Natur und Landschaft. 

 

Zusammenstellung der in die Vororientierung der Vorranggebiete Natur und Landschaft 
eingegangenen Datensätze und Inventare 

1. Schutz- und Schongebiete BAFU (Perimeter siehe Hinweiskarte 2) 

Name Datensatz / Inventar Dateiname  
Geoprodukt 

Datum  
Datensatz 

Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung 
(Laichgebiete A und B, ohne Wanderstandorte) 

am.shp 
(alle Flächen) 

02.08.2010 
(Stand 2007) 

Bundesinventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung au.shp 
(alle Flächen) 

02.08.2010 
(Stand 2007) 

Bundesinventar der Flachmoore von nationaler Bedeutung  (inkl. Inseln) fm.shp 
(alle Flächen) 

02.08.2010 
(Stand 2007) 

Bundesinventar der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung hm.shp 
(alle Flächen) 

02.08.2010 
(Stand 2008) 

Bundesinventar der Moorlandschaften  
(Detailabgrenzung des Kantons Bern, Quelle: AGI Kanton Bern) 

MOORDTKT_MOORLD.
shp (alle Flächen) 

30.10.2006 

Bundesinventar der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung tww.shp  
(alle Flächen) 

02.08.2010 
(Stand 2010) 

Bundesinventar der eidgenössischen Jagdbanngebiete jb.shp 
(alle Flächen) 

02.08.2010 
(Stand 2010) 

Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler  
von nationaler Bedeutung (BLN) 

bln.shp 
(alle Flächen) 

02.08.2010 
(Stand 2001) 

UNESCO Welterbe "Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch" wne_unesco.shp 
(alle Flächen) 

02.08.2010 
(Stand 2007) 
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2. Schutz- und Schongebiete Kanton Bern (Perimeter siehe Hinweiskarte 3) 

Name Datensatz / Inventar Dateiname  
Geoprodukt 

Datum  
Datensatz 

Naturschutzgebiete des Kantons Bern NSG_NSGP.shp 
(alle Flächen) 

11.01.2011 

Geschützte botanische Objekte  
(im Projektperimeter: Pflanzenschutzgebiete Niederhorn und First) 

GBO_GBO.shp 
(alle Flächen) 

30.10.2008 

Feuchtgebiete des Kantons Bern FEUGEB_FG.shp  
(alle Flächen) 

31.12.2010 

Trockenstandorte des Kantons Bern 
 

TROSTA_TS.shp 
(alle Flächen) 

31.12.2010 

Übersichtszonenplan des Kantons Bern:  
Perimeter der Uferschutzplanungen UZP 

UZP_USP.shp 
(alle Flächen) 

30.11.2009 

Übersichtszonenplan des Kantons Bern:  
Landschaftsschutzgebiete UZP 

UZP_LSG.shp  
(all Flächen) 

30.11.2009 

Digitale Gewässerschutzkarte des Kantons Bern: 
Schutzzonen-Fassungsbereiche (S1) und engere Schutzzonen (S2) 

GSK25_GSK.shp 
(Flächen mit "Typ" =  ‘S1‘ 
OR "Typ" =  ‘S2‘) 

01.03.2011 

 
3. Wildtierkorridore / regionale Schutz- und Schongebiete (Perimeter siehe Hinweiskarte 4) 

Name Datensatz / Inventar Dateiname  
Geoprodukt 

Datum  
Datensatz 

Detailabgrenzungen des Konzepts zum Abbau von Verbreitungshindernissen 
für Wildtiere des Kantons Bern 

korr_det.shp 
(alle Flächen) 

06.2007 

Digitalisierte Landschaftsschutz- und -schongebiete  
des regionalen Richtplans Oberland-Ost  

reg_lrp_polygone_isct_o
o.shp  (alle Flächen mit 
"Kategorie  LIKE 
(‘Landschaftsschutzge-
biet‘, ‘Landschaftsschon-
gebiet‘) 

1984 

Digitalisierte Gebiete Hochgebirgsschutz  
des regionalen Richtplans Oberland-Ost 

reg_lrp_hochalpenschutz
_isct_oo.shp  (alle 
Flächen mit Kategorie = 
‘Hochgebirgsschutz‘) 

1984 

 

Nicht in die Vororientierung Vorranggebiete Natur und Landschaft eingegangene  
Datensätze und Inventare: 

Folgende Inventare (und weitere) wurden nicht in die Vororientierung des Vorranggebiets Natur und 
Landschaft aufgenommen, sind aber themenrelevant und bei der weiteren Erarbeitung zu konsultie-
ren. 

Name Datensatz / Inventar Begründung 

Waldnaturschutzinventar des Kantons Bern Rechtlicher Status ungenügend 

Smaragd-Gebiete Rechtlicher Status ungenügend 

Réserves Biogénétiques Durch andere Inventare vollständig 
abgedeckt 

Wasser / Zugvogelreservate Keine Elemente im Projektperimeter 

RAMSAR Gebiete Keine Elemente im Projektperimeter 

Biosphärenreservate Keine Elemente im Projektperimeter 

VAEW-Gebiete Keine Elemente im Projektperimeter 

KLEK Aufwertungsgebiete Keine Elemente im Projektperimeter 

Geschützte geologische Objekte Punktobjekte sind nicht darstellbar 

Naturobjekte des regionalen Richtplans Oberland-Ost Punktobjekte sind nicht darstellbar 

Amphibienlaichgebiete, Wanderstandorte Punktobjekte sind nicht darstellbar 

 


